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MITTWOCH, 30. APRIL

VERANSTALTER:

Ab 16:30 Uhr
Einweihung Froschbrunnen                   

Maibaum-Aufstellung   
Bewirtung

  Stimmung mit DJ

Ein Korb voller Stimmung

Feiern Sie mit uns die festliche Einweihung des 
Froschbrunnens durch Bürgermeister Müller  
sowie die traditionelle Maibaum-Aufstellung mit 
anschließendem Tanz in den Mai!

Rund um den Seeplatz erwarten Sie  
zahlreiche Speise- und Getränkestände – 
bevor der Abend mit Musik und Tanz  
in den Mai den stimmungsvollen  
Höhepunkt findet.
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Der Klick nach Korb   www.korb.de

 Notdienste

Ärzte

Notruf Rettungsdienst / Notarzt
In einem akuten Notfall oder bei Verdacht auf eine unmittel-
bar lebensbedrohende Erkrankung wählen Sie bitte immer 
umgehend die Notrufnummer 112.

Schlaganfall-Notruf
Rems-Murr-Klinikum Winnenden unter Telefon 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sollten Sie außerhalb der Sprechzeiten Ihres Arztes ärztliche 
Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den ärztlichen Bereitschafts-
dienst an.

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(ÄBD): 116117 (kostenlos)

Allgemeiner Ärztlicher Bereitsschaftsdienst Winnenden: 
Rems-Murr-Klinik Winnenden, Am Jakobsweg 1, Winnenden 
Geöffnet: Mo., Di. u. Do.: 18.00 bis 22.00 Uhr, Mi. und Fr.: 
14.00 bis 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertage 8.00 bis 22.00 
Uhr, Telefon 07195 9797900 und 116 117 (kostenlos)

Bereitschaftspraxis Backnang
Stuttgarter Straße 107, 71522 Backnang
Sa. So und FT 8.00 - 20.00 Uhr
Mo - Fr  18.00 - 21.00 Uhr

Kinderärztlicher Notfalldienst
Kinderärztliche Notfallpraxis am Rems-Murr-Klinikum in 
Winnenden, Am Jakobsweg 1, Telefon 116 117 (kostenlos).
Mo. bis Fr. 18.00 bis 22.00 Uhr, Sa, So. und Feiertage 8.00 
bis 20.00 Uhr. Telefonische Voranmeldung nicht erforderlich.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Telefon 01801/116116.

HNO-ärztlicher Notfalldienst  Telefon 116 117

Augenärztlicher Notfalldienst  Augen Notfallpraxis Stutt-
gart, Notfallpraxis am Katharinenhospital, Kriegsbergstr. 60, 
70174 Stuttgart. Telefon 116 117
Fr. 16.00 - 22.00 Uhr
Sa., So. und FT 8.00 - 22.00 Uhr

Frauen- und Kinderschutzhaus Rems-Murr
Tel. 07191-9308655, Mail: frauenhaus@drk-rems-murr.de
Fax. 07191-9307859 

Polizeinotruf 110

Polizeirevier Waiblingen 07151 950-0

Feuerwehr-Notruf 112

Tierärzte:
26. und 27. April 2025:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt oder an die 
Tierklinik Dr. Erath (Leutenbach), Telefon 07195/8407 oder 
0161/1724915.

Von 20.00 bis 8.00 Uhr: 07000tiernot bzw. 070008437668.

Unter der Notrufnummer 0800 93 00 600 erreichen die Tier- 
besitzer an Wochenenden und Feiertagen die jeweils dienst- 
habende Tierarztpraxis zwischen 8 und 16 Uhr, Internet-
adresse www.tiernotdienst-rems-murr-de – es wird dann 
immer die jeweils diensthabende Praxis angezeigt.

Sozialstation
Verein für Pflegedienste Korb e.V.

www.sozialstation-korb.de, Telefon 07151 930663

Bürosprechzeiten:
Montag bis Freitag 9.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 18.30 Uhr

Apotheken

Der Apotheken-Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr 
und endet um 8.30 Uhr des nächsten Tages.

Samstag, 26. April 2025:
Söhrenberg Apotheke, 71334 Waiblingen-Neustadt, 
Neustädter Hauptstr. 91, Telefon 987977

Sonntag, 27. April 2025:
Apotheke Schelmenholz, 71364 Winnenden,
Th.-Heuss-Platz 4, Telefon 07195 919990

Donnerstag, 1. Mai 2025:
Apotheke am Torturm, 71364 Winnenden,
Marktstr. 39, Telefon 07195 92620
Remstal Apotheke, 71332 Waiblingen
Ruhrstr. 5, Telefon 565656

Apothekennotdienstfinder:
Festnetz 0800 002283 (kostenfrei)
Mobilnetz 22833 (Kosten max. 69 ct/min.
Homepage für Apothekennotdienst www.aponet.de

 Kontakt zum Rathaus

Rathaus Korb, J.-F.-Weishaar-Straße 7 - 9, 71404 Korb
Telefon 07151 9334-0, Telefax 07151 9334-23
E-mail: gemeinde@korb.de, Internet: www.korb.de

Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Di.  7.30 - 12.00 Uhr
(Bauamt  10.00 - 12.00 Uhr)
Do.  16.30 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
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 Amtliches

Bekanntmachung über die Durchführung 
des Volksbegehrens „XXL-Landtag 
verhindern!“ über das „Gesetz zur 
Änderung des Landtagswahlgesetzes – 
Aufblähung des Landtags durch 
Reduktion der Wahlkreise und 
Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag 
verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahl- 
gesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahl- 
kreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durch-
geführt, weil es von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürger- 
innen und Bürgern zulässigerweise beantragt wurde. Der Gesetz- 
entwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, wurde von den 
Initiatoren des Volksbegehrens erstellt. 

Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.

1.  Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025
beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. November 
2025, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder 
deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unter-
stützung des Volksbegehrens einzutragen.

 Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsbe-
rechtigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies per-
sönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen 
muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Ein- 
tragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Ge-
setzesvorlage und deren Begründung einzusehen. 

 Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind 
oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das 
Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs- 
rechts spätestens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der 
Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person 
ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der 
gewöhnliche Aufenthalt besteht.

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra- 
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.

 Die Eintragungsliste für die Gemeinde Korb wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025. im Bürgerbüro, Winnen- 
der Straße 38, 71404 Korb zu folgenden Öffnungszeiten: Mon-
tag 8-12 Uhr, Dienstag 7:30-12 Uhr, Donnerstag 8-12 Uhr und 
16:30- 18: 30 Uhr und Freitag 8-12 Uhr für Eintragungs-willige 
zur Eintragung bereitgehalten. 

 Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich. 

 Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr 
Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. 
Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der Ge- 
meinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine 
Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungs- 
liste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort 
vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass die Per- 
son eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Ge- 
meindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Ver-

langen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Ein-
tragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3.  Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein- 
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

 -  mindestens 16 Jahre alt sind,
 - die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
 -  seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

  Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
 haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

 - nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht   
 ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge   
 Richterspruchs verloren haben.

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs- 
liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter- 
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift er-
klären. Dies ersetzt die Unterschrift. 

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent- 
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz- 
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetzentwurf zum Volksbegehren
„XXL-Landtag verhindern!“

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – 
Aufblähung des Landtags durch Reduktion

der Wahlkreise und Direktmandate von
70 auf 38 vermeiden

A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Land-
tagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steuer- 
zahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die An- 
zahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der Direkt- 
mandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, 
dass eine Partei Überhangmandate erringt, die dann zu Aus- 
gleichsmandaten für die anderen Parteien führen, denen der Ein- 
zug in den Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung des Land-
tags in hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag verbleibt 
mit allenfalls geringfügigen Abweichungen bei seiner Sollgröße von 
120 Abgeordneten.

B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt- 
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 
70 Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmandate ver- 
geben, 82 Mandate werden über die von den Parteien zu be- 
stimmenden Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstimmen- 
ergebnisses verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer 
erheblichen Reduzierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich  
mehr Direktmandate erringen kann, als ihr nach dem Zweitstim-
menergebnis zustünden und somit diese Überhangmandate bei 
allen weiteren Parteien, denen der Einzug in den Landtag von 
Baden-Württemberg gelingt, mit Ausgleichsmandaten ausge- 
glichen werden müssen, um den Wählerwillen nach dem Zweit-
stimmenergebnis in der Sitzverteilung im Landtag von Baden-
Württemberg adäquat zu repräsentieren.

C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.
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D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen 
Einsparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahl-
verhalten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten 
für die administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen 
keine weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden 
Kosten.

E . Kosten für Private
Keine.

Der Landtag wolle beschließen,dem nachstehenden Gesetzentwurf 
seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 
237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt. 
2.  In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl  „38“ 

ersetzt. 
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum 
Landtag von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart
  die Stadtbezirke Birkach, Degerloch,   
	 	 Hedelfingen,	Möhringen,	Plieningen,		 	
  Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-  
  Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West,   
  Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
  die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang,
  Feuerbach, Mühlhausen, Münster,
  Obertürkheim, Stammheim,    
  Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen,   
  Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
  die Gemeinden Aidlingen, Altdorf,    
  Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn,   
  Ehningen, Gärtringen, Gäufelden,    
  Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen,
  Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg,   
  Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, 
	 	 Rutesheim,	Schönaich,	Sindelfingen,	
  Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
  die Gemeinden Aichwald, Altbach,    
  Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, 
  Esslingen am Neckar, Hochdorf,  
  Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf  
	 	 den	Fildern,	Ostfildern,	Plochingen,
  Reichenbach an der Fils, Wendlingen  
  am Neckar, Wernau (Neckar)
5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen die    
  Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
  Vom Landkreis Esslingen die Gemeinden
		 	 Aichtal,	Altdorf,	Altenriet,	Bempflingen,
  Beuren, Bissingen an derTeck, Dettingen 
  unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt,
  Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden,
  Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
  Leinfelden-Echterdingen, Lenningen,
	 	 Neckartailfingen,	Neckartenzlingen,	
  Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen,
  Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf,
  Unterensingen, Weilheim an der Teck,
  Wolfschlugen

6  Göppingen 
  Landkreis Göppingen
7  Waiblingen 
  Vom Rems-Murr-Kreis die Gemeinden  
  Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach,
  Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach,
   Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg,  
  Schorndorf, Schwaikheim, Urbach,    
  Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, 
  Winnenden, Winterbach
8  Ludwigsburg 
  Vom Landkreis Böblingen
  die Gemeinde Weissach
  Vom Landkreis Ludwigsburg
  die Gemeinden Asperg, Ditzingen,  
  Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, 
  Korntal-Münchingen, Kornwestheim,
  Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen,
  Oberriexingen, Remseck am Neckar, 
  Schwieberdingen, Sersheim,
  Vaihingen an der Enz
9  Neckar-Zaber 
  Vom Landkreis Heilbronn
  die Gemeinden Abstatt, Beilstein,
  Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen,
  Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten,
  Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen,
  Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld
  Vom Landkreis Ludwigsburg
  die Gemeinden Affalterbach, Benningen
  am Neckar, Besigheim, Bietigheim
  Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen,
  Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental,
   Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim,   
  Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau,
  Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr,
  Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim,
  Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim
10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
  Vom Landkreis Heilbronn
  die Gemeinden Bad Friedrichshall, 
  Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt,
  Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen,
  Gundelsheim, Hardthausen am Kocher,
  Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt,
  Langenbrettach, Lehrensteinsfeld,   
  Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, 
  Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am 
  Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, 
  Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach,
  Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, 
  Wüstenrot
11 Schwäbisch Hall
 – Hohenlohe Hohenlohekreis
  Landkreis Schwäbisch Hall
12 Backnang –   Vom Ostalbkreis
 Schwäbisch die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä,
 Gmünd  Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, 
  Göggingen, Gschwend, Heubach, 
  Heuchlingen, Iggingen, Leinzell,  Lorch,
  Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, 
  Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch   
  Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten
  Vom Rems-Murr-Kreis
  die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte,
   Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
  Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, 
  Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der 
  Murr, Weissach im Tal
13 Aalen –  Landkreis Heidenheim
 Heidenheim  Vom Ostalbkreis
  die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden,
	 	 Bopfingen,	Ellenberg,	Ellwangen	(Jagst),
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   Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am 
  Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Ober-
  kochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg,
   Stödtlen, Tannhausen,Unterschneidheim, 
  Westhausen, Wört
14 Karlsruhe- Stadtkreis Karlsruhe
 Stadt 
15 Karlsruhe- Vom Landkreis Karlsruhe
 Land  die Gemeinden Bretten, Dettenheim,
  Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, 
  Gondelsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, 
  Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, 
	 	 Malsch,	Marxzell,	Oberderdingen,	Pfinztal,
  Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, 
  Walzbachtal, Weingarten (Baden), 
  Zaisenhausen
16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
  Landkreis Rastatt
17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
  Vom Rhein-Neckar-Kreis
  die Gemeinden Dossenheim, Edingen-
  Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, 
  Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße,  
  Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, 
  Schriesheim, Weinheim
18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald –  Main-Tauber-Kreis
 Tauber Neckar-Odenwald-Kreis
20 Rhein- Vom Rhein-Neckar-Kreis
 Neckar  die Gemeinden Angelbachtal, Bammental,
   Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, 
  Gaiberg, Heddesbach,Heiligkreuzsteinach, 
  Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach,
   Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen,  
  Neckarbischofsheim, Neckargemünd, 
  Neidenstein, Nußloch, Rauenberg,   
  Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, 
  Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach,
  Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, 
  Wilhelmsfeld, Zuzenhausen
21 Bruchsal –  Vom Landkreis Karlsruhe
 Schwetzingen  die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
  Forst, Hambrücken, Karlsdorf, Neuthard,
  Kronau, Oberhausen Rheinhausen, Östringen, 
  Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
  Vom Rhein-Neckar-Kreis
  die Gemeinden Altlußheim, Brühl, 
  Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
  Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen
22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
  Enzkreis
23 Calw Landkreis Calw
  Landkreis Freudenstadt
24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
  Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
  die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
  Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
  Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, 
  Horben, Ihringen, March, Merdingen, 
  Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, 
  Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl,  
  Wittnau
25 Lörrach –  Landkreis Lörrach
 Müllheim  Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
  die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen,   
  Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, 
  Buggingen, Eschbach, Hartheim am Rhein, 
  Heitersheim, Müllheim, Münstertal/
  Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, 
  Staufen im Breisgau, Sulzburg
26 Emmendingen Landkreis Emmendingen
 – Lahr Vom Ortenaukreis

  die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, 
  Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, 
  Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/
  Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, 
  Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, 
  Schwanau, Seelbach, Steinach
27 Offenburg Vom Ortenaukreis
  die Gemeinden Achern, Appenweier, 
  Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, 
  Biberach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, 
  Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, 
  Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, 
  Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, 
  Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, 
  Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, 
  Schutterwald, Seebach, Willstätt, 
  Zell am Harmersbach
28 Rottweil  Landkreis Rottweil
 – Tuttlingen Landkreis Tuttlingen
29 Schwarzwald- Schwarzwald-Baar-Kreis
 Baar Vom Ortenaukreis
  die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 
  Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach
30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut
  Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
  die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 
  Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
  (Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, 
	 	 Gundelfingen,	Heuweiler,	Hinterzarten,	
	 	 Kirchzarten,	Lenzkirch,	Löffingen,	Oberried,	
  St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen,  
  Titisee-Neustadt
32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen
  Vom Zollernalbkreis
  die Gemeinden Bisingen, Burladingen,
	 	 Grosselfingen,	Hechingen,	Jungingen,
  Rangendingen
34 Ulm Stadtkreis Ulm
  Alb-Donau-Kreis
35 Biberach Landkreis Biberach
  Vom Landkreis Ravensburg
  die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, 
  Bad Wurzach, Kißlegg
36 Bodensee Bodenseekreis
  Vom Landkreis Sigmaringen
  die Gemeinden Herdwangen-Schönach, 
  Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
  die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, 
  Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
  Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, 
  Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-  
  Musbach, Eichstegen, Fleischwangen,
  Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen,   
  Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, 
  Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, 
  Ravensburg, Riedhausen, Schlier, 
  Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, 
  Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, 
  Wolfegg, Wolpertswende
38 Zollernalb –  Vom Landkreis Sigmaringen
  Sigmaringen die Gemeinden Bad Saulgau, 
  Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen,
   Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen,
  Krauchenwies, Leibertingen, Mengen,
  Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, 
  Schwenningen, Sigmaringen,   
  Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt,
  Veringenstadt
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  Vom Zollernalbkreis
  die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz,
  Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 
  Geislingen, Haigerloch, Hausen am Tann, 
  Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 
  Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, 
  Straßberg, Weilen unter den Rinnen, 
  Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung: 
A. Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszu-
gleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme bei 
der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer erheblichen Auf-
blähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der Anzahl der 
Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und be- 
währte Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. Die 
Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die 
entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in einem Rah-
men zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahlverhalten 
der Bevölkerung nach oben getrieben werden kann. Zudem würde 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an 
Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand 
für zusätzlich benötigte oder umzustrukturierende Räumlichkeiten – 
etwa des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Man- 
datsträger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmitteln 
erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit der er- 
ringbaren Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten Um- 
stellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen Faktor 
des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parlamentsgröße 
entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und stellt die Arbeits- 
fähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.

B. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv mit 
der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele Direkt-
mandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis er- 
reicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl der 
gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem Zweit- 
stimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errungenen Manda-
ten und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von dieser 
Partei gewonnenen Mandate nennt man Überhangmandate. Diese 
müssen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange bei den 
anderen Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft haben, 
aufgefüllt werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweitstimmen-
ergebnis entspricht. Wird die Anzahl an Direktmandaten verringert, 
führt das automatisch auch zu einer Verringerung des Risikos einer 
Vergrößerung des Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt wurde 
– die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und errechnet die 
Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der Bevölkerung 
bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich daraus 
eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgröße 
des Landtags von 120. Legt man die Direktmandatsanzahl 38 zu- 
grunde, ergibt sich aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung am 
26. September 2021 eine Parlamentsgröße von ca. 120, was der 
Sollgröße entspricht. Die Änderung der Anzahl der Direktmandate 
auf 38 wird dadurch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise 
durch die Übernahme der Struktur der 38 baden-württember-

gischen Bundestagswahlkreise vorgenommen wird, für die je ein 
Bewerber direkt in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt 
wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise.

Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblähung 
benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für die 
Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion 
der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro Wahlkreis 
ein Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des 
Landtagswahlrechts hin zu einem Zweistimmenwahlrecht vom 
Landtag von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen 
haben die Reduktion der Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. 
Joachim Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 
Wahlkreismandaten.“ 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.

Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte Ent- 
scheidungsfindung	 innerhalb	 der	 politischen	 Landschaft,	 wie	 ein	
potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht notwendig 
wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet werden, 
wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu- 
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen Wahr-
scheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfordernissen 
des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichungen in der An-
zahl der Wahlberechtigten betrifft.

Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits  
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die 
Parteien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten 
vorbereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“

Wasserzählerwechsel 
durch die Stadtwerke Waiblingen
In den Wochen ab Montag, 05.05.2025 werden die Wasserzähler 
im Rahmen des regelmäßigen Austausches (Ablauf der Eichgültig- 
keit) gewechselt. Mitarbeiter der Stadtwerke Waiblingen führen den 
Wechsel im Auftrag der Gemeinde Korb durch. Gewechselt werden 
die gemeindeeigenen Haupt-Wasserzähler, deren Eichgültigkeits-
zeitraum im Jahr 2025 abläuft. 

Termine können über die Rufnummer 07151/131-320 vereinbart 
werden. 

Die Terminabstimmung kann ebenfalls per E-Mail erfolgen.

Hierfür nutzen Sie bitte die E-Mailadresse 
msb@stadtwerke-waiblingen.de.

Wir bitten Sie um Beachtung, dass es keinen Ausbaube- 
leg geben wird. Der Ausbau wird von den Technikern per Foto 
dokumentiert und kann bei Bedarf bei der Gemeinde ange-
fordert werden. Der Ausbaustand des Zählers sollte daher von 
Ihnen notiert werden.

1. Mai am Hanweiler Sattel 
und am Kleinheppacher Kopf - 
Verbot des Mitführens und Verwendens 
von Verstärkeranlagen
Nach §§ 1 und 3 des Polizeigesetzes (PolG) für Baden-Würt- 
temberg erlässt die Gemeinde Korb als Ortspolizeibehörde fol-
gende

A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G
über das Verbot des Mitführens und Verwendens von Ver-
stärkeranlagen im öffentlichen
Bereich des Hanweiler Sattels / Hörnleskopf,
des Spiel- und Grillplatzes am Kleinheppacher Kopf
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und der Buswendeschleife Hanweiler
auf der Gemarkung Korb am 1. Mai 2025.

1. Im öffentlichen Bereich des Hanweiler Sattels ab dem Weg zum 
Schützenhaus über den Spiel- und Grillplatz bis zur Markung Am 
Hörnleskopf / Hörnle sowie im öffentlichen Bereich des Spiel- 
und Grillplatzes auf dem Kleinheppacher Kopf mit den Zugängen 
zum Spiel- und Grillplatz und dem Bereich der Buswendeschleife 
Hanweiler, bis zum Beginn der Ortschaft Hanweiler, ist das 
Mitführen und Verwenden von Verstärkeranlagen untersagt. Das 
Verbot umfasst nicht Musikinstrumente, Radios oder andere 
elektro-akustische Geräte.

 Die beigefügten Lagepläne vom 21.04.2011, 26.03.2013 und 
vom 11.04.2016 sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.

2. Die sofortige Vollziehung der in Ziffer 1 genannten Verbote wird 
angeordnet.

3. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 genannten 
Verbote wird die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung durch 
unmittelbaren Zwang angedroht.

4. Diese Allgemeinverfügung gilt am 1. Mai 2025.

Begründung:
In den letzten Jahren entwickelte sich der Spiel- und Grillplatz am 
Hanweiler Sattel sowie die umgebenden Wege zu einem beliebten 
Treffpunkt am 1. Mai. Dabei handelt es sich nicht nur um kleinere be- 
freundete Gruppen, sondern auch um große spontane Personen-
ansammlungen bis zu mehreren tausend Personen. Alkoholkonsum 
geht mit diesen einher.

Neben kleineren Radiogeräten werden mittlerweile auch große 
Aufbauten an Musik- und Verstärkeranlagen mitgebracht – dies 
sowohl auf motorisierten Fahrzeugen als auch auf Handwagen.

Die übermäßige und massive Beschallung kann zum einen schon an 
sich zu Gesundheitsschäden führen. Des Weiteren steigert sie das 
teilweise bereits vorhandene und oftmals auch auf Alkoholgenuss 

basierende Aggressionspotential erheblich. Die Polizei ist am 1. 
Mai an zwei Standorten stationiert, um bei Ausschreitungen schnell 
eingreifen zu können. Von dortiger Seite wurde festgestellt, dass 
die Musikanlagen eine Problematik darstellen, die aufgrund der 
ständig größer und leistungsfähiger werdenden Aufbauten massiv 
zunimmt.

Aufgrund der bereits im Jahr 2009 erlassenen  Allgemeinverfügung 
hinsichtlich des Verbotes des Mitführens und Verwendens von Ver- 
stärkeranlagen im öffentlichen Bereich des Hanweiler Sattels hat 
sich eine Verlagerung zum Kleinheppacher Kopf entwickelt, wes- 
wegen seit dem Jahr 2010 auch hier die Verwendung ent-
sprechender Verstärkeranlagen verboten wird.

Im Jahr 2015 hat sich der Ortseingang Hanweiler, mit der Bus- 
wendeschleife auf Korber Gemarkung, ebenfalls zu einem 
Treffpunkt entwickelt. Rotes Kreuz und Polizei haben einen
Anstieg der Einsätze verzeichnet. Daher wurde das Mitführen und 
die Verwendung von Verstärkeranlagen im öffentlichen Bereich der 
Straße und der Buswendeschleife im Jahr 2016
erstmalig untersagt.

Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung sind die §§ 1 und 
3 PolG. Danach hat die Gemeinde Korb als Ortspolizeibehörde die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren und Störungen zu beseitigen, 
soweit dies im öffentlichen Interesse geboten ist. Unter dem Begriff 
der öffentlichen Sicherheit versteht man dabei die Unverletzlichkeit 
der objektiven Rechtsordnung sowie die subjektiven Rechte und 
Rechtsgüter des Einzelnen. Unter Ersteres fallen auch die Vor-
schriften der Polizeilichen Umweltschutzverordnung der Gemeinde 
Korb. Unter Letzteres die Grundrechte eines jeden. Eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt dann vor, wenn davon 
auszugehen ist, dass aufgrund einer Sachlage mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut ge-
schädigt wird.
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Durch das Mitbringen großer Musik- und Verstärkeranlagen 
wurde in den letzten Jahren immer wieder gegen die Polizeiliche 
Umweltschutzverordnung verstoßen, da diese so genutzt wurden, 
dass andere erheblich belästigt wurden (§ 2 Abs. 1). Die Erfahrungen 
zeigen, dass es ohne ein Einschreiten der Polizei neben diesen 
direkten Verstößen auch durch die massive Beschallung bedingt 
verstärkt zu Ausschreitungen kommt. Dies insbesondere auch 
unter dem Gesichtspunkt des Alkoholkonsums vor Ort. Damit 
liegt sowohl eine Gefahr weiterer Verletzungen der Polizeilichen 
Umweltschutzverordnung als auch der Grundrechte eines
jeden vor. Dieser Gefahr muss durch verhältnismäßige polizeiliche 
Maßnahmen begegnet werden.

Ziel dieser Allgemeinverfügung ist daher die Entschärfung und 
präventive Vermeidung der durch anhaltende, massive und über-
mäßige Beschallung hervorgerufenen Aggressionen, die sich z. 
T. in Ausschreitungen gegenüber anderen Besuchern entladen. 
Gleichzeitig sollen die durch zu laute Beschallung an sich schon 
ausgehenden Gesundheitsgefahren behoben
werden. Das Verbot des Mitführens und Verwendens von Ver-
stärkeranlagen ist geeignet, den genannten Gefahren zu begegnen. 
Mildere Mittel, um dieser Problematik entgegenzutreten, sind nicht 
ersichtlich. Insbesondere wäre ein Alkoholverbot in diesem Bereich 
ein schwerwiegenderer Eingriff. Zudem bedeuten die Verbote 
keinen allzu großen Eingriff in das Freizeitverhalten der betroffenen 
Personen, da Radios oder sonstige kleinere elektroakustische Ge-
räte von den Verboten ausgenommen sind.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Verfügung richtet 
sich nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
und wurde im überwiegenden öffentlichen Interesse angeordnet. 
Sie bedeutet, dass ein eventuell eingelegter Rechtsbehelf keine auf-
schiebende Wirkung entfaltet. Die aufschiebende Wirkung eines 
etwaigen Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass die angeordneten 
Maßnahmen erst nach Abschluss eines oft sehr zeitaufwändigen 
Widerspruchsverfahrens durchgesetzt werden könnten. Bis zur 
Entscheidung über den Rechtsbehelf kann aufgrund der weiteren 
Schädigung der betroffenen Rechtsgüter der Allgemeinheit und 
des Einzelnen nicht zugewartet werden.

Die Androhung des unmittelbaren Zwangs beruht auf §§ 49 Abs. 2 
i. V. m. 52 PolG. Danach können vollstreckbare Verwaltungsakte, 
die	zu	einem	Tun,	Dulden	oder	Unterlassen	verpflichten,	mit	Hilfe	
von Zwangsmitteln vollstreckt werden. Unter den zur Verfügung 
stehenden Zwangsmitteln ist die Anwendung des unmittelbaren 
Zwangs das einzig in Frage kommende Mittel, um die Verbote 
schnell durchzusetzen. Die unzulässigen Verstärkeranlagen werden 
beschlagnahmt bzw. sichergestellt.

Die förmliche Festsetzung eines Zwangsgeldes als milderes 
Zwangsmittel erscheint schon aus zeitlichen Gründen nicht ge-
eignet, die betroffenen Personen zu einer sofortigen Befolgung der 
in Ziffer 1 der Verfügung genannten Verbote zu bewegen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Er ist schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen bei der Gemeinde Korb, J.- F. 
Weishaar- Str. 7-9, 71404 Korb oder Postfach 1120, 71398 Korb. 
Die Frist wird auch gewahrt durch Einlegung des Widerspruchs 
beim Landratsamt Rems-Murr- Kreis, Alter Postplatz 10, 71332 
Waiblingen.
Korb, 25. März 2025
Jochen Müller, Bürgermeister

 Aktuelles

1. Mai am Kleinheppacher Kopf 
und am Hanweiler Sattel
Gemeinde, Polizei und DRK halten 
am Konzept der Vorjahre fest
Vorbereitungen 
In wenigen Tagen steht der 1. Mai vor der Tür. Die Vorbe-
reitungen bei der Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
und der Gemeinde sind abgeschlossen. Auch in diesem 
Jahr wurde die Stadtverwaltung Winnenden in die Vorbe-
reitungen mit einbezogen. Grund ist die Ausweitung der 
Allgemeinverfügung, die das Mitführen und Nutzen von Laut- 
sprecheranlagen im öffentlichen Bereich verbietet. 

Treffpunkte in Korb am 1. Mai
Beliebte Treffpunkte sind die Grill- und Spielplätze am Klein- 
heppacher Kopf und am Hanweiler Sattel. Gerade bei 
schönem Wetter wurde dort in den letzten Jahren ausge-
lassen gefeiert. Für die Mitarbeiter von Polizei, DRK, Forst und 
Gemeinde bedeuten diese Vorbereitungen ein gutes Stück 
Arbeit. Einsätze der Polizeibeamten und Rettungskräfte vor 
Ort am 1. Mai müssen koordiniert werden und das Reinigen 
der Bereiche am nächsten Tag erfordert viel Einsatz. 

Konzeption von Gemeinde, Polizei, 
DRK und Stadt Winnenden 
Die ausgearbeitete Konzeption wird immer wieder aktualisiert 
um	eine	ausgelassen	stattfindende	Fete	in	geordneten	Bah-
nen zu halten. Auch in diesem Jahr wird die Polizei und das 
DRK am Kleinheppacher Kopf vor Ort sein. Die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dies für die 
Durchführung von Kontrollen und Hilfsmaßnahmen sinn- 
voll ist. Die Kontrollen werden auch im Bereich der Buswen-
deschleife Hanweiler und im Ortsgebiet Hanweiler durch-
geführt.
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Legende: 
Der innerhalb der Winkel befindliche Bereich 
ist Geltungsbereich der Allgemeinverfügende: 



Mobile Toiletten 
Mobile Toiletten werden auf dem Kleinheppacher Kopf im 
Bereich des Spiel- und Grillplatzes aufgestellt um zu ver-
hindern, dass die Notdurft in der freien Landschaft verrichtet 
wird. 

Allgemeinverfügung - Verbot von Verstärkeranlagen  
Seit Jahren wird mittels einer Allgemeinverfügung das Mit- 
führen und Verwenden von Verstärkeranlagen für den öffent-
lichen Bereich des Hanweiler Sattels und für den Grill- und 
Spielplatz am Kleinheppacher Kopf am 1. Mai verboten. 
Auch der Bereich um die Buswendeschleife in Hanweiler 
ist in diese Allgemeinverfügung mit einbezogen. Die Stadt 
Winnenden hat eine ent-sprechende Verfügung für den 
angrenzenden Bereich in Hanweiler erlassen. Hintergrund ist 
der, dass neben kleineren Radiogeräten – die nicht von der 
Allgemeinverfügung betroffen sind - mittlerweile auch große 
Aufbauten an Musik- und Verstärkeranlagen entweder auf 
Handwagen oder sogar auf motorisierten Fahrzeugen mit-
gebracht werden. Die übermäßige und massive Beschal- 
lung kann zum einen zu Gesundheitsschäden führen. Zum 
anderen steigert sie das durch den Alkoholkonsum schon 
teilweise vorhandene Aggressionspotential erheblich. Die 
Polizei hat in der Vergangenheit vor Ort festgestellt, dass der 
Einsatz von Musikanlagen ein Problem darstellt. Aufgrund 
immer leistungsfähigerer Anlagen haben Probleme durch die 
Beschallung mit Lautsprecheranlagen stetig zugenommen. 
Mit der Allgemeinverfügung wird diesem Problem entge-
gengewirkt. Die Polizei hat so ein adäquates Mittel, um gegen 
Belästigungen und Gefahren schnell und unkompliziert 
vorgehen zu können. Der Erlass der Allgemeinverfügung hat 
sich in der Vergangenheit bewährt und erfolgt daher auch 
im Jahr 2025.

Müllcontainer bitte benutzen
Es wird wieder ein großer Müllcontainer am Spiel- und Grill-
platz auf dem Kleinheppacher Kopf aufgestellt. Mit wenig 
Aufwand kann so jeder seine Abfälle in den aufgestellten 
Container werfen und dadurch die Allgemeinheit erheblich 
entlasten. Die Gemeindeverwaltung appelliert an alle Besu- 
cher, den Platz so zu verlassen, wie sie ihn selbst auch an- 
zutreffen wünschen. Es sollte nicht der Gemeinde und da- 
mit der Allgemeinheit überlassen werden, den Müll der Be-
sucher zu entsorgen.

Schule hilft beim Aufräumen 
Bei den Aufräumarbeiten am 2. Mai werden in diesem Jahr 
zwei Schulklassen der Gemeinschaftsschule Korb mit einigen 
Eltern den gemeindlichen Bauhof tatkräftig unterstützen. Die 
Gemeinde Korb freut sich, dass diese Aktion möglich ist und 
belohnt diesen vorbildlichen Einsatz der Schüler mit einem 
Obolus zur Klassenkasse.

Alle Besucher sind gehalten, die Wege freizuhalten. Dies sind 
Rettungswege. Denken Sie bitte daran, auch SIE könnten in 
eine Notsituation kommen und Hilfe benötigen.

Einweihung des sanierten Froschbrunnens  
auf dem Korber Seeplatz.
Nach mehr als 20 Jahren soll das Wasser im Froschbrunnen 
auf dem Korber Seeplatz wieder plätschern. Der beliebte 
Brunnen wurde aufwendig saniert und kann dank einer groß-
zügigen Spende des Ehepaars Ade nicht nur Kinderaugen 
wieder zum Leuchten bringen. 

Zur Einweihung laden wir Sie herzlich ein: 
Mittwoch, 30. April 2025 um 16:30 Uhr
Froschbrunnen auf dem Seeplatz in 71404 Korb.
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Müller, Bürgermeister

Digitales Passbild
Wichtige Information für die Beantragung von 
Ausweisdokumenten - ab dem 1. Mai 2025 benötigen 
Sie ein digitales Passbild für die Beantragung eines 
Personalausweises, Reisepass oder einer eID-Karte 
Um Manipulationen rund um das Passbild zu verhindern und 
die Sicherheit hoheitlicher Dokumente zu erhöhen, tritt zum 
1. Mai 2025 eine Änderung des Personalausweisgesetzes 
in Kraft.

Deshalb dürfen ab diesem Zeitpunkt nur noch digitale bio-
metrische Passbilder verwendet werden.

Als neuer Bürgerservice können diese Fotos direkt bei der 
Beantragung eines neuen Personalausweises oder Reise-
passes im Bürgerbüro in der Winnender Straße über neue 
Point-ID-Systeme vor Ort angefertigt werden. Die Gebühr 
für die Fotos beträgt pro Ausweisdokument 6 Euro, der Preis 
ist systembedingt vorgegeben und kann von der Gemeinde 
nicht	beeinflusst	werden.	Der Fotoservice vor Ort im Bür-
gerbüro wird allerdings nicht ab dem 1.5. angeboten, 
die Geräte wurden von der Bundesdruckerei noch nicht 
geliefert und in Betrieb genommen. Wann genau dies der 
Fall sein wird ist der Gemeinde bisher leider nicht mit-
geteilt worden. 

Bis dahin und auch später dauerhaft können die Fotos in 
autorisierten Fotostudios angefertigt und verschlüsselt über 
ein E-Passfoto-System an das Bürgerbüro gesandt werden.  
Autorisierte	Fotostudios	 in	der	Umgebung	finden	Sie	beim	
Fachverband Ringfoto unter www.ringfoto.de 

Papierfotos werden ab dem 1. Mai 2025 für die genannten 
Dokumente nicht mehr akzeptiert.

Bitte beachten Sie: Die Führerscheinstelle des Landrats-
amtes Rems-Murr-Kreis verweist darauf, dass ein Führer-
scheinantrag weiterhin in Papierform gestellt werden muss 
und dafür wie bisher ein Papierfoto notwendig ist. 

Die Führerscheinstelle arbeitet an einer Umstellung des Be-
antragungssystems, dies wird allerdings noch eine geraume 
Zeit dauern. 

Beflaggung des Rathauses  
am „Tag der Arbeit“ 
Zum Tag der Arbeit, am Donnerstag, 1. Mai, wird am Rathaus 
die	Bundesflagge	auf	Vollmast	gehisst.
Der 1. Mai ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag.

Geänderter Erscheinungstag 
Mitteilungsblatt 1. Mai 
Die Mitteilungsblatt-Redaktion macht darauf aufmerksam, 
dass aufgrund des Feiertages am Donnerstag, den 01.05. 
die Ausgabe 18 des Korber Mitteilungsblattes erst einen Tag 
später, am Freitag, 2. Mai 2025, erscheinen wird. 

Der Redaktionsschluss bleibt unverändert Dienstag, 29. 
April 2025, 10 Uhr.

Fundsachen

Folgende, nachstehend aufgeführten Fundsachen wurden 
abgegeben und können während der Öffnungszeiten im Bür- 
gerbüro abgeholt werden: 

Jacke mit Autoschlüssel, div. Schlüssel, Brille, Sonnen-
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brille, Earpods, Viperade Tasche, goldene Damenuhr, 
kleine Kette mit Herz, Schmuckanhänger, Kinderweste. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne melden unter 07151 
9334-0. 

 Gemeinderatsmitglieder

Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte haben das Wort

Liebe Korberinnen und liebe Korber,
was macht uns als Gesellschaft aus? Für mich bedeutet 
das, füreinander da zu sein, uns gegenseitig wahrzunehmen, 
einander zuzuhören, hinzuschauen und anzupacken. Denn 
wir leben hier miteinander in Korb – und die Menschen um 
uns herum sollten uns nicht egal sein.

Gemeinschaft entsteht, wenn ich 
mich als Teil eines Ganzen begreife 
und mir etwas daran liegt, dass es 
allen gut geht. Gerade in diesen un- 
ruhigen Zeiten ist dieses Mitein-
ander kostbar. Es gibt Halt, macht 
Mut und öffnet den Blick für neue 
Perspektiven.

Gemeinschaft wird durch uns alle 
gemeinsam geprägt – durch Begeg- 
nungen mit Nachbar:innen auf der 

Straße, ein Hallo zu Bekannten im Bus, ein Wiedersehen 
beim Maibaumaufstellen oder einen netten Gruß von jemand 

bislang Unbekanntem. Egal ob alt oder jung, Urkorber:in 
oder neu zugezogen: Wir alle tragen dazu bei, dass sich 
jede:r in Korb willkommen fühlt – durch Worte, Gesten oder 
ein einfaches Lächeln.

Das betrifft auch uns als Gemeinderat: Wir diskutieren 
Themen, wir versuchen, Korb als Gemeinschaft im Blick zu 
behalten – indem wir einander zuhören, ins Gespräch gehen 
und offen miteinander umgehen. Das führt dazu, dass wir 
auch Entscheidungen über Fraktionsgrenzen hinweg treffen.

Ich möchte Sie ermutigen: Gehen Sie mit offenem Herzen 
und wachen Augen durch unseren Ort. Interessieren Sie sich 
für Ihr Gegenüber, schenken Sie ein Lächeln im Vor-über-
gehen oder fragen Sie, wie es jemandem geht.

Es braucht manchmal Zeit – doch vor allem braucht es uns 
alle.

Wenn Sie konkrete Themen haben oder Lust, sich auszu-
tauschen, melden Sie sich sehr gerne bei mir.

Herzliche Grüße – ich freue mich darauf, Ihnen zu begegnen.

Ruth Rosenbauer - Bündnis90/Die Grünen
 

 Abfall & Recycling

Öffnungszeiten Wertstoffhof: 
Samstag, 03.05.2025
Wertstoffsammelstelle, 8 – 12 Uhr,
Recyclinghof, Festplatzgelände Brucknerstraße 

Kartonagen bitte gefaltet abgeben!
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Frühschoppen mit dem  
Musikverein Oberrot 
Nachmittags Unterhaltung mit dem 
Musikverein Großaspach 



 Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Korb

Maschinist, Mittwoch, 30.04.25, 19:00 Uhr, Gruppe 3  
Altersabteilung 
Treffen, Samstag, 26.04.25, 18:00 Uhr 
Abteilung Korb 
Übung, Samstag, 26.04.25, 18:00 Uhr, Gruppe 3  
Abteilung Kleinheppach
Übung, Samstag, 26.04.25, 18:00 Uhr, Gruppe 2
Letzte Einsätze
Kleinstbrand, Montag, 21.04.25, 18:06 Uhr, Alte Winnender 
Steige 

 Familien

Glückwünsche

zum Geburtstag am
02.05. Gerd Eugen Erwin Ellwanger 70 Jahre
02.05. Kurt Horst Schuster 85 Jahre
03.05. Angelina Dogato 70 Jahre
04.05. Erich Willi Rommel 80 Jahre

 Schulen

Kunstschule
Unteres Remstal

WORKSHOPS FÜR KINDER 
K1 Freies Tonen (für Kinder ab 8 Jahren), So. 18.05.2025, 
15.00-19.00 Uhr, Waiblingen, Kunstschule, Gebühr: Euro 45,- (inkl. 
Material), Leitung: Marlene Keitel. 
F10 Ideenwerkstatt in den Pfingstferien, (für Kinder ab 7 
Jahren), Di. 10.06. bis Do. 12.06.2025, 09.00-13.00 Uhr, Waib-
lingen, Kunstschule, Gebühr: Euro 124,- (inkl. Material), Leitung: 
Lilija Baumann. 
F11 Welt im Schuhkarton (für Kinder ab 6 Jahren), Mi. 
11.06.2025, 09.00-16.30 Uhr, Waiblingen, Kunstschule, Ge- 
bühr: Euro 78,- (inkl. Material), Leitung: Leonie Weber. 
WORKSHOPS FÜR JUGENDLICHE UND ERWACHSENE 
JE18 Hochdruck – der Reduktionsschnitt Linolschnitt für 
Fortgeschrittene (für Jugendliche ab 14 Jahren & Erwach-
sene), Sa. 17.05. und So. 18.05.2025, 10.00-15.30 Uhr, Waib-
lingen, Kunstschule, Gebühr: Euro 117,- (inkl. Material), Leitung: 
Carl Lämmle. 
Anmeldungen zu unseren Workshops  ONLINE unter  www.
kunstschule-rems.de/de/Kursprogramm/Veranstaltungen 
FRAGEN zur ONLINE-Anmeldung oder zum aktuellen Pro-
gramm per Email an kunstschule@waiblingen.de oder tele- 
fonisch unter 07151/5001-1705, Bürozeiten: Mo-Fr 8.30 - 
12.00 Uhr und Di nachmittags 14.00-16.00 Uhr.
KUNSTVERMITTLUNGSANGEBOTE zur Ausstellung 
„Aiga Rasch – die drei ???“ Cover Lover in der Galerie Stihl
Waiblingen:
WORKSHOPS FÜR KINDER
K8 Abenteuer in der Nacht: Malen auf schwarzem Untergrund 
(für Kinder ab 7 Jahren) Sa. 17.05.2025, 10.30-13.30 Uhr, Waib-

lingen, Kunstschule, Gebühr: Euro 32,- (inkl. Material und Führung), 
Leitung: Juliane Sonntag. 
WORKSHOPS FÜR JUGENDLICHE UND ERWACHSENE
Mit dem Baby in die Galerie (für Mamas oder Papas mit 
Baby oder Kleinkind) Di. 06.05.2025, 10.00-10.45 Uhr, Gebühr: 
Tageseintritt + 3 Euro für die Führung pro Erw. Eine verbindliche 
Anmeldung ist erforderlich. 
JE17 Zeichnung Weiß auf Schwarz, Sa. 17.05.2025, 14.00-
17.00 Uhr, Waiblingen, Kunstschule, Gebühr: Euro 35,- (inkl. Ma-
terial und Führung). Leitung: Juliane Sonntag. 
ANMELDUNG zu unseren Workshops ONLINE unter 
www. kunstschule-rems.de/de/Kursprogramm Veranstaltungen 
ANMELDUNGEN zu Führungen bitte über die Kunst-vermittlung 
per Email an kunstvermittlung@waiblingen.de  oder telefonisch 
unter 07151/5001-1701, Bürozeiten: Mo-Fr 8.30 - 12.00 Uhr und 
Di nachmittags 14.00-16.00 Uhr.

 Weiterbildung

VHS Außenstelle Korb

25F20525 Dem „Blick ins Blau“ folgen? Köpfe-Kunst-führung 
Ruth Messer, Samstag, 26.04.25, 14:00-16:30 Treffpunkt: Korb, 
Hanweiler Sattel, Wanderparkplatz
25F29021 Salsa für Paare mit geringen Vorkenntnissen (3x) 
Claudio Mastrolorito, Samstag, 26.04.25-17.05.25, 16:00-17:30 
Korb, Siemensstr. 15, Feuerwehrgerätehaus
25F31002 Strong Nation® - HIIT Training Laura Birkhofer, 
Montag, 28.04.25-02.06.25, 10:15-11:00 Korb, Siemensstr. 15, 
Feuerwehrgerätehaus
25F14126 Gesetzliches Erbrecht, Pflichtteil und Testa-ment 
Dirk Dlapal, Dienstag, 06.05.25, 19:30-21:00 Kleinheppach, 
Schulstr. 11, Dorfgemeinschaftshaus
25F16365 Japanische Küche: Okonomiyaki nach Art Hiroshima 
Yuko Claar, Donnerstag, 08.05.25, 18:00-21:30 Korb, Brucknerstr. 
10, Gemeinschaftsschule, Küche, Untergeschoss/Nebengebäude
25F15742 Naturparfüm aus ätherischen Ölen - Workshop 
Armin Rauser, Samstag, 10.05.25, 14:00-16:30 Kleinheppach, 
Schulstr. 11, Dorfgemeinschaftshaus
25F16770 Wunderschöne Korber Weinberge: Führung mit 
Verkostung von PIWI-Weinen Michael Felger, Samstag, 10.05.25, 
17:30-20:45 Korb, Winnender Str. 42, Haus am Korber Kopf
25F18309 Basteln zum Muttertag Karola Scheibe, Sams-
tag, 10.05.25, 10:00-12:00 Korb, Brucknerstr. 10, Gemeinschafts- 
schule, Silchersaal, Untergeschoss/Nebengebäude
25F22145 Mosaikwerkstatt: Scherben bringen Glück! Simone
Weigend, Samstag, 10.05.25-11.05.25, 14:00-18:00 Korb, Bruck- 
nerstr. 10, Gemeinschaftsschule, Ton- und Werkraum, Unterge-
schoss/Nebengebäude
25F33967 Klangreise: goldene Schalen und ihre wun- 
dersame Wirkung - Workshop Tatjana Martin, Samstag, 10.05.25, 
15:00-17:30 Korb, Siemensstr. 15, Feuerwehr-gerätehaus
25F18130 Die kleine Raupe Nimmersatt EKK Weigend Simone, 
Freitag, 16.05.25, 14:00-16:00 Korb, Brucknerstr. 10, Gemein- 
schaftsschule, Ton- und Werkraum, Untergeschoss/Nebengebäude
Sprechstunde	 in	 der	 vhs	 Korb	 findet	 nur	 nach	 telefonischer	
Terminvereinbarung statt. In der Regel erreichen Sie mich dienstags, 
von 8.30-11.30 Uhr, unter Tel. 07151.95880-45. Informationen 
und Anmeldung unter Telefon 07151 958 80-0, auf der Website 
www.vhs-unteres-remstal.de.

Familienbildungsstätte

Unser neues Frühjahr/Sommer Programm 2025 „55 Jahre 
BILDUNG UND BEGEGNUNG“ ist online unter: www.
fbs-waiblingen.de.	Unser	gedrucktes	Programmheft,	zu	fin-den	an	
den bekannten Auslagestellen.
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Anmeldungen sind möglich unter: www.fbs-waiblingen.de, per 
Mail an info@fbs-waiblingen.de oder Telefon 07151 982248920.
Säure - Basen - Balance -  Fasten mit Früchten und Ge-
müse; Solveig Dülfer; Der Fastenstart ist am Wochenende 
nach dem Vortreffen geplant; 25F12102, Di 29.4., 19.00-20.30 
Uhr; Di 6.5., 19.00-20.30 Uhr; Do 8.5., 19.00-20.30 Uhr; Sa 
10.5., 10.00-12.00 Uhr; 55,-- €; fbs im Familienzentrum KARO, 
Waiblingen, Alter Postplatz 17
Auf geht's in den Frühlingswald - Mitmachangebot mit allen 
Sinnen! für Kinder von 7-11 Jahren in Begleitung Erwachsener; 
Renate Bechstein; 25F07908; Fr 2.5., 9.30-12.00 Uhr; Erwachsene 
13,- €; Kinder 13,- €
Kreativwerkstatt - Muttertag - Vatertag für Kinder ab 3 Jah- 
ren in Begleitung eines Erwachsenen; Elke Mayer; 25F07707E; 
Fr 2.5., 14.30-17.00 Uhr; 1 Kind + 1 Erwachsener 19,- €; weiteres 
Kind 9,50 €; fbs im Familienzentrum KARO, Waiblingen, Alter 
Postplatz 17
Backwerkstatt - Muttertag für Kinder ab 3 Jahren in Be-
gleitung eines Erwachsenen; Elke Mayer; 25F07803EE; Sa 3.5.,
10.00-12.00 Uhr; 1 Kind + 1 Erwachsener 21,- €; weiteres Kind 
10,50 €; fbs im Familienzentrum KARO, Waiblingen, Alter Postplatz 
17
Online: Hat mein Kind psychische Probleme? Ulrike Schlag; 
25F09214W; Di 6.5., 19.00-20.30 Uhr; 14,- €; Zoom
Der Regenbogenfisch - Mosaik-Workshop für Kinder ab 4 
Jahren in Begleitung eines Erwachsenen oder ab 6 Jahren 
alleine; Simone Weigend; 25F07713; Do 8.5., 14.30-16.00 Uhr; 
pro Kind 10,50 €; fbs im Familienzentrum KARO,Waiblingen, Alter 
Postplatz 17
LEFINO® Geburtstermin Ende September - Ende Oktober 
2024 für Babys in Begleitung eines Erwachsenen; Annette 
Reich; 25F07112B; Fr 9.5.-18.7., 8x, 9.00-10.30 Uhr; 1 Kind + 1 
Erwachsener 96,-- €; weiteres Kind 48,-- €; fbs im Familienzentrum 
KARO, Waiblingen, Alter Postplatz 17
Babys in Bewegung Modul 3 - Geburtstermin Juni bis August 
2024; Jeannine Layer; 25F07101; Fr 9.5.-27.6., 8x, 9.30-10.30 
Uhr; 1 Kind + 1 Erwachsener 64,-- €; weiteres Kind 32,-- €; fbs im 
Familienzentrum KARO, Waiblingen, Alter Postplatz 17
Beikost - Informationen und praktische Tipps zur Einführung 
der Beikost Diana Stabl; 25F09103; Fr 9.5., 10.00-12.00 Uhr; 18,-
- €; fbs im Familienzentrum KARO, Waiblingen, Alter Postplatz 17
Hybridauto zum Selberbauen für Kinder ab 11 Jahren; Werner 
Bernhard; 25F08203E; Fr 9.5., 14.30-19.00 Uhr; 30,-- €; fbs im 
Familienzentrum KARO, Waiblingen, Alter Postplatz 17

 Büchereien

Öffentliche 
katholische Bücherei

Das Haus Kölln, wahres Glück
Elmshorn 1938: Geschäftlich sind die Köllns im Aufschwung.
Als erste eingetragene Marke des Unternehmens setzen ihre 
blütenzarten	 Haferflocken	 neue	 Standards,	 die	 Produktpalette	
wächst. Politisch zieht eine Bedrohung herauf, als die NSDAP 
mehr	und	mehr	Zuspruch	in	der	deutschen	Bevölkerung	findet.
Die Gefahr rückt immer näher und als Deutschland in den Krieg 
zieht, bangt Else um ihren Mann und ihre Söhne. Doch gerade in 
Krisenzeiten steht die Familie besonders eng zusammen. 
Papst Franziskus
Jorge Mario Bergoglio ist kein gewöhnlicher Papst: Er ist der erste 
Jesuit auf dem Stuhl Petri, der erste Lateinamerikaner, der erste 
Franziskus, der erste, der umfassende Reformen im Vatikan ver- 
folgt. Und er ist der erste Papst in der Geschichte, der eine 
Autobiografie	zu	seinen	Lebzeiten	vorlegt.	Eigentlich	hätte	dieses 
außerordentliche Lebenszeugnis erst nach seinem Tod ver- 
öffentlicht werden sollen, aber Papst Franziskus hat sich ange- 
sichts der Erfordernisse unserer Zeit und aufgrund des Heiligen 
Jahres 2025 dazu entschlossen, den Einblick in sein Leben schon 
jetzt zugänglich zu machen.
Denn	 seine	 Biografie,	 seine	 Erlebnisse	 spiegeln	 in	 unvergleich-
licher Weise sein Vermächtnis wider, das er uns allen, dir und 

mir, und trotz aller Widrigkeiten zuruft: Hoffe! Das Buch erzählt 
chronologisch und in Franziskus’ persönlichem Stil seine gesamte 
Lebensgeschichte, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen 
italienischen Wurzeln beginnt.
Das Buch enthält einige außergewöhnliche, bisher unveröffent- 
lichte	 Fotografien,	 auch	 aus	 privaten	 Quellen,	 die	 einmal	 mehr	
zeigen, wie sehr Papst Franziskus uns an seinem Leben teilhaben 
lässt.
 

 Pflege & Soziales

Freundeskreis Asyl
Korb e.V.

Sie haben Interesse daran, uns zu unterstützen? Sie haben nur 
gelegentlich Zeit, möchten mitarbeiten, können aber keine regel-
mäßigen Termine zusagen? 
Wir suchen Menschen, die Geflüchtete zu einzelnen Terminen
begleiten (Wohnungsbesichtigung, Termine in Schule oder Kinder- 
garten, Arztbesuche). Sie können bei jeder Anfrage entscheiden, 
ob Sie Zeit haben, gehen also keine wiederkehrende terminliche 
Verpflichtung	ein.	
Immer wieder kommen Anfragen von Menschen, die sich Kon-
takt wünschen. Ein gemeinsamer Spaziergang, eine Frau in den
Frauenkreis mitnehmen, gemeinsam joggen, Schach oder Tisch-
tennis spielen, … Es gibt viel, was man gemeinsam tun kann, ohne 
sich	zu	regelmäßigen	Terminen	zu	verpflichten.
Für Kinder suchen wir dringend Hausaufgabenhilfe, auch gerne 
durch motivierte Jugendliche. 
Unsere Säule Begegnung freut sich über Unterstützung: Bei der
Durchführung des „Café International“, zur Mitarbeit und im „Garten 
der Begegnung“.
In unserer Säule Sprache bieten wir das ganze Jahr Hilfe beim 
Deutsch lernen an. Auch hier freuen wir uns über weitere Hilfe.
An unseren regelmäßigen Annahmeterminen nehmen wir sehr
gerne Sachspenden entgegen. Die nächste Spendenannahme im 
Gebäude	Eimer,	Manslerstraße	1,	Ecke	Jahnstr.	findet	am	Samstag,	
den 3. Mai.2025, von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt. 
Um uns zu unterstützen, ist keine Mitgliedschaft in unserem Ver-
ein Voraussetzung, aber Mitglieder sind das Fundament unseres 
Vereins. Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 15,00 EUR pro Jahr. 
Danke für Ihr Interesse! 
Wir freuen uns über Ihre Nachricht an Freundeskreis-Asyl-Korb@
web.de

 Kirchen

Dem Leben begegnen – ein Auferstehungsweg
Auf einem Stationenweg kann vom 21. April bis 4. Mai 2025 der 
Weg	 Jesu	 von	 Karfreitag	 bis	 Pfingsten	 nacherlebt	 werden.	 Der	
Weg führt von der Evangelischen Kirche Korb über den Alten 
Friedhof (hinter dem Rathaus, J.-F.-Weishaar-Straße 7-9) und ist 
an jedem Tag in der Zeit von 10 – 18 Uhr geöffnet. Der Weg ist 
frei zugänglich. Es gibt keine Führungen, aber es wird immer eine 
Ansprechperson vor Ort sein. 
Im Mittelpunkt stehen die vielen Begegnungen mit dem Auf-
erstandenen. Jede Station ist auf besondere Weise gestaltet und 
enthält einen Bibeltext, eine Meditation und ein Gebet. Alle Texte 
können	über	einen	QR-Code	in	einfacher	Sprache	angehört	werden.	
Gestaltet wird der Weg von einem ökumenischen Team aus den 
evangelischen, katholischen, ev-angelisch-methodistischen und 
neuapostolischen Kirchen-gemeinden in Korb.  
Am Sonntag, 4. Mai bildet eine Andacht um 17 Uhr in der Aus- 
segungshalle auf dem Alten Friedhof den Abschluss des Auf-
erstehungsweges.  Herzliche Einladung!
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Evangelische Verbundkirchengemeinde 
Korb-Beinstein

Erreichbarkeit:
Website: www.evkirche-korb-beinstein.de
Pfarrerin Philine Blum Tel. 07151-2058646 o. 0157-56383164, 
Pfarrerin Barbara Reiner-Friedrich Tel. 07151-62128 o. 0162-
6464134, Pfarrerin Marina Haffner Tel. 07151-2063434, Diakonin 
Martina Konieczny 07151-35340, Gemeindebüro 07151-31433, 
Kirchenpflege	07151-279604.
Gottesdienste:
Sonntag, 27. April: 10 Uhr Gottesdienst im Grünen in den Stahl-
äckern in Beinstein - Pfarrerin Philine Blum und Posaunenchor. Für 
die Kinder gibt es ein Bastelangebot und im Anschluss Getränke 
und Gebäck. 
Weitere Gottesdienste finden nicht statt.
Donnerstag, 1. Mai: 10 Uhr Gottesdienst im Grünen auf dem 
Hanweiler Sattel zum Maifest des Musikvereins Korb-Steinreinach 
mit Pfarrerin Marina Haffner.
Samstag, 3. Mai: 11 Uhr Kirche Kleinheppach: Taufgot-tesdienst 
mit Pfarrerin Julia Alius. Getauft werden Theo Moosmann, Floriane 
und Laurin Ujcic. Opfer für die Kirche Kleinheppach. 11:30 Uhr 
Kirche Korb: Trauung Hannes Czabon und Jasmin geb. Jenne. 
14:30 Uhr Kirche Korb: Trauung Florian Ilg und Mara geb. Vintigni. 
Beide Gottesdienste mit Pfarrerin Philine Blum. Opfer für die Kirche 
Korb.
Sonntag, 4. Mai: 9:15 Uhr Kirche Kleinheppach: Gottesdienst mit
der Taufe von Noah Ludwig - Pfarrerin Philine Blum. 10 Uhr Kirche 
Korb: Gottesdienst mit Pfarrerin Philine Blum.  10 Uhr Kirche Bein-
stein: Gottesdienst mit Ruhestandspfarrer Martin Schmid. Alle  
Opfer für gesamtkirchliche Aufgaben. 10 Uhr Gemeindehaus Bein-
stein: Kinderkirche. 17 Uhr Alter Friedhof Korb, Aussegnungshalle: 
Andacht zum Abschluss des Auferstehungswegs.
Besondere Angebote:
Dem Leben begegnen – ein Auferstehungsweg: Vom 21. April 
bis 4. Mai 10-18 Uhr auf dem Alten Friedhof in Korb.
Konzert Duo Creuz „Ein musikalischer Frühling“ 27. April: Wir
freuen uns sehr, dass das aus Korb stammende Duo Pauline Creuz 
(Klavier) und Lewin Creuz (Violine) wieder bei uns zu Gast ist.
Gemeinsam sind sie bereits international aufgetreten z.B. im Kon- 
zerthaus Berlin. Am Sonntag, 27. April, 17 Uhr, Kirche Korb, ge- 
stalten die Geschwister ein moderiertes Konzert u.a. mit der Früh- 
lingssonate von L.v.Beethoven. Es ist gut geeignet für alle Alters-
gruppen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 
Kinder-Bibel-Samstag „Mose teilt das Meer“: Herzliche Ein-
ladung an alle Grund- und Vorschulkinder zum KIBISA am 10. Mai 
von 9:30-12:30 Uhr im Gemeindehaus Schaltenberg. Was Euch 
erwartet: Miteinander singen, eine biblische Geschichte erleben, 
spielen, basteln, lachen, Spaß haben, Imbiss.
Anmeldung bis zum 2. Mai bitte an das Gemeindebüro. Kosten 2€. 
Die	Anmeldeflyer	werden	über	die	Schulen	verteilt	und	sind	über	
unsere Website abrufbar.
Gruppen und Kreise treffen sich nach den Osterferien wieder.
Für Erwachsene:
Offener Gesprächskreis: Mittwoch, 30. April, 20 Uhr, Neue In-
formationen vom Arbeitskreis Asyl mit Ruth Messer. 
Für Kinder:
Jungschar: Donnerstags 17-18:30 Uhr für Mädchen und Jungen 
von 8-12 Jahren im CVJM-Haus, Fröbelstr.10.
Spielgruppen:	Alle	Informationen	zu	den	Spielgruppen	finden	Sie	
unter www.evkirche-korb-beinstein.de.
Kirchenchor: Montags, 20 Uhr im Gemeindehaus Kleinheppach.
Veranstaltungsorte: Gemeindehaus Schaltenberg, Gutenbergstr. 
4, Korb; Gemeindehaus Kleinheppach, Großheppacher Str. 5., 
Kleinheppach; Gemeindehaus Beinstein, Mühlweg 9, Beinstein.

Katholische Kirche

ST. JOHANNES DER TÄUFER KATHOLISCHE
KIRCHENGEMEINDE

Kontakt: Pfarrer Michael Schuhmacher und Pfarrer Andreas Schulz: 
07151/95959-0, stantonius.waiblingen@drs.de Fuggerstraße 31 
71332 Waiblingen

Pfarrer vor Ort: Gerhard Idler, Tel. 07151/9399012, 
E-mail: gerhard.idler@drs.de 
Pfarrbüro Tel. 07151/939900, Fax. 07151/9399022, 
E-mail: stjohannes.korb@drs.de, Lange Str. 47/1
Gemeindehaus: Lange Str. 49 
Website: www.stjohannes-korb.de
Samstag, 26. April: 18.00 Uhr Vorabendmesse in Waiblingen    
Sonntag, 27. April: 09.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunion-
austeilung
Montag, 28. April: 19.30 Uhr Treffen des Kirchenchors, 
Gemeindesaal
Mittwoch, 30. April:  09.00 Uhr Eucharistiefeier; 19.15 Uhr 
Singkreis, Gemeindesaal
Donnerstag, 01. Mai: 18.30 Uhr Maiandacht  
Freitag, 02. Mai: 14.00 Uhr Trauung       
Samstag, 03. Mai: 10.00 Uhr Feier der Erstkommunion
Sonntag, 04. Mai: 09.30 Uhr Eucharistiefeier mit Taufe 
Urlaubszeit im Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist vom 28.04. - 02.05. 
geschlossen. Herr Pfarrer Idler ist teilweise anwesend.
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Pfarrer 
Idler Tel. 07151/9399012 oder 01721477416, per Mail: gerhard.
idler@drs.de  oder an Pfarrer Schuhmacher und Pfarrer Schulz:
Pfarrbüro in Waiblingen Tel. 07151/95959-0, per Mail: stantonius.
waiblingen@drs.de
Vielen Dank!  Christine Ferrara, Pfarramtssekretärin

Evangelisch-
methodistische Kirche

Sonntag, 27. April: 10.00 Uhr Gottesdienst.                                                                                             
Montag, 28. April: 19.30 Uhr Bezirkskonferenz in der Christuskir-
che Waiblingen.                                                                                 
Freitag, 2. Mai: 19.00 Uhr Girls Night – ein Abend nur für Mädels 
von 14-20 Jahre „Pink inside & outside“ – herzliche Einladung!                                                                                                                       
Sonntag, 4. Mai: 10.00 Uhr Gottesdienst, gleichzeitig Kinderkirche.                                                                            
Im Internet: Weitere	Infos	finden	Sie	unter	www.emk-waiblingen.
de und auf Instagram unter @emk_kleinheppach.                                                                                                                                   
Anfahrt zur Kirche: Die Anfahrt zur Versöhnungskirche ist zurzeit 
etwas erschwert, da die Zufahrtsstraße „Alter Berg“ gesperrt werden 
musste. Aber die Umleitung „Alter Berg“ ist gut ausgeschildert. Für 
Fußgänger ist die Straße offen.                                                                                               
Ein Gedanke: Jeder Tag birgt in sich die Möglichkeit eines Wun-
ders.
 

Neuapostolische Kirche

Die örtlichen Präsenzgottesdienste sonntags und wochentags, 
können auch als Telefonübertragung bzw. YouTube-Stream mitver-
folgt werden. 
Samstag, 26 April: 19:00 Uhr Bezirksorchesterprobe in Bad-
Cannstatt.
Sonntag, 27. April: 07:27 Uhr NAK Rundfunksendung SWR 1;
09:30 Uhr Gottesdienst; 09:30 Uhr Vorsonntagsschule und Sonn-
tagsschule;	 nach	 dem	 Gottesdienst	 findet	 unser	 Kirchenkaffee	
statt.  
Montag, 28. April: 20:00 Uhr Jugendzusammenkunft in Fellbach.
Dienstag, 29. April: 20:00 Uhr Chorprobe gemischter Chor.
Mittwoch, 30. April: 20:00 Uhr Gottesdienst.
Die Neuapostolische Kirche im Internet: www.nak.org (international) 
und www.nak-sued.de (Gebietskirche).

Christusbund

Gottesdienst am 27.4. um 10.30 Uhr
Die Predigt über Johannes 19,1-16 hält Martin Schröder.
Seien Sie herzlich willkommen!
Weitere Termine: 
GitarrenTreff (Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene) 
freitags 16.45 – 18.45 Uhr.
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Wir machen Osterferien, am 2.5. geht es weiter!
Kontakt: Johanna Ade, Tel.: 0176 39101234 oder gitarrentreff@
christusbund-korb.de
Gebetstreffen dienstags 19.30 – 20.30 Uhr; Kontakt: 0152 
32079245 
Unsere Adresse: Waiblinger Straße 14, www.christusbund-korb.
de
Bei Fragen oder Interesse können Sie uns gerne kontaktieren: 
info@christusbund-korb.de oder Tel. 07151/562911, Gemein-
schaftspastor Günther Ott,
Bibelvers der Woche: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wieder-
geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1,3

 Vereine

Bund der
Selbständigen Korb e.V.

Erleben Sie wie jedes Jahr unsere beliebte Maibaum-Aufstel-
lung und den Tanz in den Mai. „Startschuss“ (OHNE Böller-
schüsse!) ist am Mi, 30.4., um 16.30 Uhr. Feiern Sie dann mit uns 
zuerst die festliche Einweihung des Froschbrunnens durch Bür-
germeister Jochen Müller sowie danach die traditionelle Maibaum-
Aufstellung mit anschließendem Tanz in den Mai. Für das leibliche 
Wohl sorgen örtliche Anbieter. Ohne euch werden wir es nicht 
schaffen. Liebe Mitglieder vom BdS, liebe Tanzfans, liebe Korber 
Bürgerinnen und Bürger. Damit wir alle wie gewohnt am Seeplatz 
feiern und tanzen können, benötigen wir noch weitere helfende 
Hände: Für den Aufbau am 30.4. ab 13.00 Uhr, für den Bar-Dienst 
von 15.00 bis 19.00 Uhr und von 19.00 bis 24.00 Uhr), 1 Person 
als „Springer“ (Getränke auffüllen etc.) und 3 Personen ab 23.00 
Uhr für den Abbau. Denjenigen, die sich bereits in unserer Liste 
eingetragen haben, sagen wir schon einmal ganz herzlich DANKE. 
Solche wichtigen Traditionsfeste sollen auch das Miteinander bei 
uns vor Ort stärken. In den vergangenen Jahren ist es immer 
schwieriger geworden, Unterstützung zu erhalten. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass es uns dennoch gelingen wird, auch in 
diesem Jahr gemeinsam für eine gute Stimmung zu sorgen. Bitte 
melden Sie sich am besten gleich heute bei Martina Dietrich. Per 
Tel.: 07151/967415 oder per Mail: m.dietrich@bds-korb.de. Wir 
danken im Voraus.        
Der nächste Stammtisch	 findet	am	Di,	6.	Mai,	statt.	Dann	sind
wir wieder zu Gast im „Das verspielte Café“. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Besucher bei beiden Veranstaltungen.
Bis einschließlich 3. Mai haben Sie noch die Möglichkeit, für einen 
Namen für unsere Korber Biene abzustimmen. Machen Sie mit 
und gewinnen Sie mit Glück einen unserer attraktiven Preise. Zur 
Teilnahme: www.bds-korb.de
 

Handharmonika-Club Korb e.V.

Wie bereits in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes ge-
schrieben,	findet	am	Sonntag,	04.	Mai	2025	das	diesjährige	Kon-
zert des 1. Orchesters in der „Alten Kelter“ in Korb statt. Beginn 
18:00 Uhr und der Eintritt ist frei.
Der erste Teil wird von unserem 1. Orchester, Ltg. Paul-Ernst 
Knötzele gestaltet. Sie hören hierbei eine „Ouvertüre über 2 
finnische	Themen“	von	G.de	Godzinsky,	gefolgt	von	der	St.	Paul’s	
Suite von Gustav Holst. Der Abschluss dieses Programmteils wird 
ein Auszug aus der „Carmen-Suite Nr. 1“ von G. Bizet sein.
Als Gäste erwartet Sie nach der Pause mit Sektbar das Ensemble 
“TROIS DE LA COUR“: Das Programm erfolgt nach Ansage. Dieses 
Trio begeistert durch vielfältige Stilrichtungen, wie klassischen fran-
zösischen Chansons à La Piaf oder einer kubanischen Ballade nach 
Buena Vista Social Club. Also ein bunt gemischtes Programm. 
Lassen Sie sich überraschen.
Zum Abschluss werden Sie nochmals das 1. Orchester mit be-

kannten Melodien von R. Galliano, G. Gershwin sowie Fr. Loewe 
zu Gehör bekommen.
Zu diesem sonntäglichen Abendkonzert laden wir Sie recht herzlich 
ein und freuen uns auf Ihren Besuch, den Sie bestimmt nicht be-
reuen werden.

Korber Bädlesverein e.V.

Saisonstart gesichert.
Seit Samstag um 12:00 läuft das frische Badewasser ein. Zwar 
noch etwas frisch – knapp über 16 Grad aber das ändert sich 
schnell.
Jetzt am Samstag geht’s los. ANBADEN ist angesagt. Unser Kin-
derbecken ist zwar fertig aber um dieses Kunstwerk einschließlich 
dem von der Brunnenapotheke gesponserte neue Sonnensegel 
einzuweihen, fehlen uns noch die Temperaturen.
Das werden wir an einem der folgenden Wochenenden mit mög-
lichst vielen Kindern nachholen. Es wäre aber sehr schön, wenn 
am kommenden Samstag und Sonntag viele Bädlesbegeisterte 
mit uns die Badesaison eröffnen würden.
Somit: Alle Leute klein und GROSS kommt ins Bädle – Da ist was 
los.
 

Korber Freie Bürger

Abschied mit Bedauern – ein herzliches Dankeschön!
2024 konnte der Verein der Korber Freien Bürger Sandra Schlipf, 
die seit 2023 bereits Mitglied im Verein war, erfreulicherweise als 
Kandidatin für den Gemeinderat gewinnen. Gemeinsam wurde der 
Wahlkampf gestaltet und viel persönliche Zeit seitens des Vereins 
und Sandra investiert.
Der vom Verein gestaltete und durchgeführte Wahlkampf endete 
für Sandra mit einer hohen Stimmenzahl, die ihr auf das erste Mal 
den Einzug in den Gemeinderat ermöglichte! Mit Herzblut und 
Einsatz hat sie sich in dieses neue Metier eingearbeitet und wurde 
zu einem wertvollen Mitglied der Fraktion der KFB. Leider erhielten 
wir nach der Bürgermeisterwahl die Nachricht, dass Sandra Schlipf 
aus persönlichen Gründen die Fraktion – und im Anschluss auch 
den Verein - verlassen wird. Wir bedauern dies sehr, bedanken 
uns herzlich für den motivierten Einsatz und wünschen Ihr für die 
Zukunft als fraktionslose Gemeinderätin alles Gute.
Kummerkästen: Seit einigen Wochen hängen nun schon unsere 
„Kummerkästen“ bei Edeka Petermann und am Eiscafé am See- 
platz. Vielen Dank für die rege Beteiligung!!! Wir sichten alle Bei-
träge und nehmen die Anregungen und Kritiken auf. Eine Bitte 
noch: bei manchen Ideen und Anregungen wäre eine Rücksprache 
und Konkretisierung möglich und wünschenswert. Um mit Ihnen 
in Kontakt treten zu können, vermerken Sie gerne Name, Tele-
fonnummer oder Mailadresse, um uns dies zu ermöglichen.
Korb blüht: an den Straßenrändern entlang der Südstraße und
dem Ortseingang Kleinheppach blühen wieder die von uns ge-
pflanzten	 Tulpen	 und	 Narzissen	 in	 voller	 Pracht.	 Auch	 diesen	
Herbst	werden	wir	wieder	die	Pflanzaktion	fortsetzen.
Sie haben Freunde und Bekannte, die gerne ebenfalls Mitglied 
werden möchten? Wir freuen uns über jede Form der Mitarbeit: 
kontakt@freie-buerger-korb.de. 

Landfrauen
Kleinheppach

Am Freitag 25.04. treffen wir uns um 17.00 Uhr im Gemeindehaus  
zur Vorbereitung der Frühjahrstagung. Gebäck kann von 17.00 
bis 18.00 Uhr abgegeben werden.    
Die Kräuterführung am 06.05. führt uns nach Urbach. Wir bilden 
wieder Fahrgemeinschaften. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob 
Sie fahren können oder ob Sie mitfahren möchten. 
Am	10.05.	findet	das	Brotbacken im Backhäusle statt. Gemeinsam 
werden wir den Brotteig herstellen, dazu benötigen wir 1 große 
Schüssel, 1 Geschirrtuch, falls vorhanden einen Gärkorb, sowie ein 
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Papiernamensschild zum Beschriften des Brotes. Beginn ist um 
10.00 Uhr im Gemeindehaus Kleinheppach. Wir bitten um Anmel-
dung bei Eva Kütterer Tel. 2725324. 
Für den 27.05. steht der Ausflug zur Landesgartenschau nach 
Freudenstadt auf dem Programm. Wir fahren mit dem Bus, Abfahrt 
7.45 Uhr in Kleinheppach. Weitere Info’s folgen. Wir bitten um 
Anmeldung bei Eva Kütterer Tel. 2725324. 
Für alle Veranstaltungen bitte bei Eva Kütterer Tel. 2725324 
anmelden. 
Vorschau:
03.06. Käseprobe / 15.-17.06. Familienfreizeit Cannstatter Hütte
Neu im Programm:
27.09. Kinderbrotbacken / 11.10. Frauenfrühstück (Samstag)

Liederkranz
Korb-Steinreinach e.V.

Fehlerteufel im letzten Blättle!
Leider hat sich im letzten Gemeindeblatt bei den Chorproben von 
CHORisma der Fehlerteufel eingeschlichen. Irrtümlich wurde als 
Chorleiterin Katharina Hack genannt, dies hätte natürlich Joachim 
Kessler lauten müssen. Daher nochmals um Entschuldigung für die 
Verwirrung, die es bei dem einen oder anderen evtl. ausgelöst hat.                                                                                                                                        
Diese	Woche	 finden	bei	 beiden	Chören	 keine	Chorproben	 statt.	
Nach den Osterferien geht es wieder wie gewohnt weiter.                                                                                     
Die regulären Probetermine der einzelnen Chöre sind wie folgt: 
CHORisma (Rock, Pop und Gospel) mit Joachim Kessler probt 
immer dienstags von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Silchersaal der 
Gemeinschaftsschule in der Brucknerstr. 10.                                                        
InTakt (traditionell, modern und geistliches Liedgut) mit Ruth 
Munz-Bechtel probt immer donnerstags von 19.30 Uhr bis 21.00 
Uhr im Musiksaal der Gemeinschaftsschule in der Brucknerstr. 10.                                  
Nähere Infos zu den Chören und den Veranstaltungen unter 
www.liederkranz-korb.de. Ansprechpartner Michael Hannig, Tel. 
07151/9457554

Männergesangverein
KleinheppachM ä n n e r g e s a n g v e r e i n

K l e i n h e p p a c h

Chorprobe am 24.04.2025 fällt aus – 
Sonderprobe am Dienstag, dem 29.04.2025!
Auch in dieser Woche macht der MGV eine Probenpause! 
Dafür	findet	am	Dienstag,	dem	29.04.2025	eine	Sonder-Chorprobe	
um 20:00 Uhr, im ev. Gemeindehaus in Kleinheppach statt. Die 
Sänger dürfen gespannt sein was für eine Mischung aus neuer und 
bestehender Chorliteratur sich Dirigentin Mareike für diese Probe 
ausgesucht hat. So wird jede Probe zu einem großartigen Erlebnis 
voller Abwechslungen und Überraschungen! 
Sportgruppe am 25.04.2025 entfällt! 
Diese Woche macht die Sportgruppe aufgrund der Schulferien 
eine Pause. Weiter geht es für die MGV-Sportler am 02.05.2025.
Finaler Aufruf zur Teilnahme an der Frühjahrswanderung der 
MGV-Familie am 26.04.2025!
Am Samstag, dem 26.04.2025, startet die MGV Frühjahrswan-
derung um 10:00 Uhr vor dem evangelischen Gemeindehaus in 
Kleinheppach. Von dort aus geht es zuerst mit dem Bus zum Start 
der Wanderung, nach Heubach. Es sind noch Plätze im Bus frei – 
also jetzt schnell anmelden!
Die Wanderung, auch bekannt unter dem Titel „Die Big Five des 
Rosensteins", startet in Heubach, und führt oberhalb von Heu-
bach am Albtrauf entlang um den Rosenstein. Die geplante Wan-
derzeit beträgt ca. 3 – 3,5 Stunden. Ziel der Wanderung ist die 
Brauereigaststätte „Goldener Hirsch“ in Heubach. Ankunft ist dort 
gegen 15:00 Uhr geplant. 
Für Interessenten, die nicht an der Wanderung teilnehmen möchten 
oder können, besteht die Möglichkeit, direkt zur Brauereigaststätte 
zu kommen. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich, um 
entsprechende Sitzplätze reservieren zu können. Anmeldungen für 
die Wanderung oder den Besuch der Brauereigaststätte können 
während der Chorprobe oder telefonisch unter der Nummer 07151/  
279548 erfolgen.
Aktuelle Infos über Programm und Chor auch auf der MGV-
Webseite www.mgv-kleinheppach.de

Musikverein
Korb-Steinreinach e.V.

Und schon nächste Woche geht’s wieder in den Mai. Allen In-
teressierten herzliche Einladung zu unserem traditionellem Mai-
fest kommenden Donnerstag, den 1. Mai ab 10 Uhr auf dem Han-
weiler Sattel. Der Beginn ist wie immer mit einem Gottesdienst im 
Grünen, danach geht es weiter mit Musik unserer Freunde, dem 
Musikverein Oberrot und dem Musikverein Großaspach. Für das 
leibliche Wohl ist wie immer gesorgt mit frisch panierten Schnitzeln 
und selbst gemachten Maultaschen mit Kartoffelsalat. Auch dieses 
Jahr haben wir wieder zusätzlich vegetarische Maultaschen und 
vegetarischen Kartoffelsalat im Angebot. Unsere Jugend versorgt 
Sie zudem wie immer mit Kaffee und selbst gemachten Kuchen. 
Freuen Sie sich mit uns auf diesen besonderen Tag und besuchen 
Sie uns auf dem Hanweiler Sattel.
Zum Aufbau treffen wir uns am Samstag, 26.04., um 9 Uhr und am 
Mittwoch, 30.04. um 15 Uhr auf am Hanweiler Sattel. Wir freuen 
uns auf viele helfende Hände. 

Schützengilde
Korb-Steinreinach e.V.

Vorschau:
Am kommenden Sonntag bestreitet die Großkaliber Pistolen Mann- 
schaft Korb-Steinreinach2 gegen Beutelsbach1 ihren 2. Runden-
wettkampf der Regionsliga A. Die Pistolenanlage steht daher erst 
ab 11 Uhr der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Mannschaft Korb3 
muss ihren RWK bei der NSG Stuttgart3 in der Regionsliga B be- 
streiten. Wir wünschen unseren Pistolenschützen ein gutes Ge-
lingen.

SC Korb

Abteilung Handball

Spielplan für die kommenden Spiele:
Samstag, 26.4.25 
Männer: VFL Waiblingen3 - SC Korb   15:30 Uhr 
Samstag, 03.05.25 
Männer: SC Korb - TV Bittenfeld 1898   18:00 Uhr 

Abteilung Ringen

Württembergische Meisterschaften am 26.04.2025 in Korb
Am	kommenden	Wochenende	finden	in	Korb	die	WÜM	der	Herren 
in beiden Stilarten statt. In den letzten Jahren war der SC Korb 
Ringen ein verlässlicher Partner für den WRV, so dass dieser dem 
SC Korb die Austragung erneut gerne anvertraut. Geplanter Be-
ginn ist um 10.00 Uhr in der Ballspielhalle. Ein Ende vorherzusagen 
gestaltet sich bei der Vielzahl der Teilnehmer sehr schwer.                                               
Der	Ringkampfinteressierte	kann	sich	auf	tollen	Sport	freuen.	Das 
Niveau der Titelkämpfe war letztes Jahr extrem weit oben angesie- 
delt. Damit rechnet man auch heuer wieder. Diese als Einladungs- 
turnier ausgetragenen Meisterschaften werden mit Sicherheit von 
den Teams genutzt, den aktuellen Leistungsstandard zu prüfen.
Seitens des SC Korb möchte man so viele Athleten als möglich ins 
Rennen schicken. Wer genau dabei sein wird steht allerdings noch 
nicht fest.                                                                                                                          
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das Orgateam scheint 
alles im Griff zu haben. Wie zu erfahren war, wird für das leibliche Wohl 
der Athleten sowie der Zuschauer bestens gesorgt sein. Bei den 
Wettkämpfen selber möchte man einen Rahmen bieten, der den 
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Heimkämpfen der Korber Löwen nahe kommt. Selbstredend soll 
bei allem sportlichen Ehrgeiz der gemütliche Teil nicht zu kurz kom- 
men. Im Foyer der Ballspielhalle kann man es sich gemütlich 
machen und die kulinarischen Köstlichkeiten genießen.
Also am Samstag ab 10.00 Uhr in die Ballspielhalle, die Athleten 
danken den Besuch mit starken Leistungen.

Abteilung Volleyball

Volleyballcamp in den Pfingstferien
In	den	Pfingstferien	erwartet	sportbegeisterte	Jugendliche	ein	be- 
sonderes	Highlight:	Vom	10.	bis	13.	Juni	2025	findet	 in	der	Ball-
spielhalle Korb ein Volleyballcamp für junge Volleyballer*innen statt.
Organisiert wird das Camp vom SC Korb in Kooperation mit der 
Deutschen Kindersport Akademie. Das Training wird unter ande-
rem von Pascal Winter, einem Bundesligaspieler, geleitet – eine be- 
sondere	Gelegenheit	 für	 die	 Teilnehmenden,	 von	 einem	 Profi	 zu 
lernen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die ihre Volley-
ballfähigkeiten verbessern oder einfach eine aktive Ferienzeit er-
leben möchten.
Die Anmeldung ist ab sofort über die Homepage der Deutschen 
Kindersport Akademie unter der Rubrik „Spezial“ möglich.
 

Tierschutzverein Waiblingen
und Umgebung e.V.

Unser nächster Stammtisch findet statt: Freitag, den 25.04.25,
um 18.00 Uhr, in der FSV Sportpark Gaststätte Bravo, Oberer Ring 
6, 71332 Waiblingen.                                                                                                
Alle Tierbesitzer/-Freunde und die es werden wollen, sind herzlich 
eingeladen.

Weingärtnergenossenschaft
Korb eG

Weinverkauf und 1. Mai
Am Freitag, den 25.04.2025, sind wir wieder von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
mit unserem Verkauf in der Kelter der Weingärtnergenossenschaft 
für Sie da. Am 1. Mai erwarten wir Sie mit unserem Ausschank 
von 11.00 bis 18.00 Uhr am Türmle bei der Kelter.
Von einem Secco Frühstück über ein Gläschen zum Genießen 
einfach so zwischendurch bis zu einem gemütlichen Absacker 
ist aus unserem erweiterten Angebot für jeden etwas dabei. Wir 
freuen uns darauf Sie begrüßen zu dürfen!

Deutscher Alpenverein
Bezirksgruppe Remstal

Plus-Minus-Gruppe: Wanderung in die Berglen, Sa 26.4.
Die Wanderung mit Carola Baur beginnt am Bahnhof Winnenden 
und führt über den Haselstein, Birkmannsweiler und Oppelsbohm 
nach Vorderweißbuch. Dies sind 16 km, 410 hm, 4,5 Std. Geh- 
zeit. Mit dem Bus geht es nach Schorndorf zum Abschluss im Bier- 
garten. Es ist keine Anmeldung erforderlich; Wer jedoch ein VVS- 
Ticket benötigt, bitte melden bei Carola Baur, Tel. 07151-67591, 
Mobil 0171-7179603, carola.baur@t-online.de. Gruppentages-
ticket 2 Zonen 15,88 €, Treffen vorderer Wagenbereich. 
Aussichtsreiche Burgenwanderung Großes Lautertal, So 4.5. 
Bei dieser Wanderung im Großen Lautertal besuchen wir drei ein- 
drucksvolle Burgen mit großartigen Ausblicken. Danach gemein-
same Einkehr vorgesehen. Länge ca. 17 km, Gehzeit ca. 5 Stun-
den, 500 Höhenmeter im Aufstieg. Start 10 Uhr. Anmeldung (bis 
2.5.) Mail an Cornelia Strienz: strienz.cornelia@t-online.de.  
Gruppenabend - Vortrag Wanderziel Malta, Di 6.5. - 20 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus, Mühlstraße 1 in Kernen-Stetten. 
Nichtmitglieder sind zu diesen Veranstaltungen herzlich willkommen.

 Parteien & Fraktionen

Bündnis 90/Die Grünen
Ortsverband Waiblingen/Korb

Liebe Korber*innen, wir hoffen, Sie hatten frohe und gesegnete 
Ostertage. Wir hatten Grund zur Freude. Seit letzter Woche sind wir 
im OV Waiblingen-Korb 100 Mitglieder. Für die kommenden Wo- 
chen	möchten	wir	zu	einigen	Veranstaltungen	einladen:	Zuerst	findet	
am Samstag, dem 3. Mai, um 11 Uhr unser monatlicher Kaffee  
nach'm Markt im Grünen Büro (Mittlere Sackgasse 19-21) in 
Waiblingen statt. Danach kommt am 5. Mai der Tübinger Pro- 
fessor Michael Butter zum Thema „Amerika zwischen Angst und 
Hoffnung“ in die Alte Kelter Winnenden. 
Weitere Informationen zu diesem Termin sind auf der Webseite 
unserer Landtagsabgeordneten Swantje Sperling 
(https://swantje-sperling.de/meine-veranstaltungen/)	 zu	 finden. 
Zuletzt steht das Stadtradeln vor der Tür, bei dem es auch 
wieder ein Grünes Team gibt. Wir laden alle Grünen und alle 
Freunde der Grünen recht herzlich ein, uns im Grünen Team zu 
unterstützen. Auch unsere Gemeinderätin Ruth Rosenbauer hat 
sich, wahrscheinlich als erste Korber Kommunalpolitikerin, schon 
angemeldet.
Informationen zum Stadtradeln in Korb sind unter https://www.
stadtradeln.de/korb	zu	finden.	Bei	der	Registrierung	kann	man	sich	
dann auch für das Grüne Team entscheiden. Weitere Informationen 
zu den Grünen im OV-Waiblingen Korb sind unter www.gruene-
waiblingen.de	zu	finden.	Per	E-Mail	sind	die	Korber	Grünen	unter 
info@gruene-korb.de erreichbar.
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Gemeinsam aktiv Spaß haben bei Bubble Soccer,
Federball, Basketball, Action erleben mit dem Rollstuhl-
Parcours und Mini-Tischtennis, dem Challenge-Parkours,
Torwandschießen und den KJR Vielfalt Games.
Im Skaterpark zeigen Profis, wie es geht.

Ein Shuttle-Bus bringt euch von 09:30 bis 13:30 Uhr vom
Bahnhof Backnang zum Veranstaltungsort.
Für Rollstuhlfahrer gibt es den DRK-Zuhause-Hol- und
Bring-Service.

Ansprechpartner: michael.scholl@jugendarbeit-rm.de

Offizielle Eröffnungsfeier um 11 Uhr
mit Entzünden der Olympischen Flamme

Rudern

Beach-
Volleyball

Kampf-
sport
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Eine Marke der Charlotte Klinghoffer GmbH

®

Waiblingen • Weinstadt • Winnenden • Leutenbach • Berglen • Schorndorf

Korb - Neustädter Str. 6/3 - (0 71 51) 20 583 20

ANKAUF VON FAHRZEUGEN, REISEMOBILEN 
UND WOHNWAGEN ALLER ART. 

Info@max-automobile.com · Tel. 0 71 51 / 1 67 15 42

MACHEN SIE IHREN GARTEN 
FRÜHLINGSBEREIT! Gartenarbeiten aller  
Art inkl. Entsorgung (Heckenschnitt, Sträucherschnitt, 
Rasen mähen, Rollrasenverlegung u.v.m).
Telefon 01 62 / 1 99 53 03  ·  www.ghs-schwabenwelt.de 

– preiswert & zuverlässig –

Korb | Seestraße 10 | Telefon 1 65 47 03 
www.metzgerei-schaefer.de

S A L AT

Waldorfsalat 
mit Sellerie  
und Apfel 100 g 1,99

K Ä S E

Thurmesan Reserve
Hartkäse aus der Schweiz 
48 % Fett i. Tr. 100 g 2,89

UNSER WOCHENANGEBOT 
(GÜLTIG VON DONNERSTAG, 24.04. BIS MITTWOCH, 30.04.2025)

F L E I S C H

Schweinefilet 
mager  
und zart 100 g 2,29
Hähnchenbrust
natur und  
gewürzt 100 g 1,79
Bärlauchsteak 
vom Rind 100 g 2,79

W U R S T

Rostbratwurst
mit Majoran  
verfeinert 100 g 1,89
Florentiner Bratwurst 
mit Schinken, Käse  
und Spinat 100 g 1,99
Hinterschinken  
mild geräuchert 100 g 2,39

AUS DEM DOSENREGAL

Bolognese
ideal zu Spaghetti 
 400 g Dose 5,80

AUS DER HEISSTHEKE  
Fleischküchle 
hausgemacht
 Stück 2,40

WIR SUCHEN EINEN 
FREUNDLICHEN KASSIER 
(m/w/d) in Teilzeit  
25 Std./Woche für unsere 
Filiale in Beutelsbach.  
Bei Interesse gerne unter 
Tel. 0 71 51 / 99 91 10 melden.

Zur Verstärkung unseres Lagerteams suchen wir

• Fahrer (m/w/d) mit FS KL. B
auf 556-Euro-Basis für Fahrten mit unserem LKW und leichten Lager- 
tätigkeiten. Bewerbung bitte per E-Mail an: bewerbung@penka.de

auf 450,- €-Basis für Fahrten mit unserem LKW. 
Bewerbung bitte per E-Mail an: bewerbung@penka.de
penka GmbH Luft - Klimatechnik 
Daimlerstraße 3, 71384 Weinstadt

Wir suchen ab sofort

• Fahrer (m/w/d) mit FS KL. B
30 x 90 mm

auf 450,- €-Basis.
Bewerbung bitte per E-Mail an: bewerbung@penka.de
penka GmbH Luft - Klimatechnik 
Daimlerstraße 3, 71384 Weinstadt

Wir suchen ab sofort

• Aushilfen im Lager (m/w/d)
30 x 90 mm

penka GmbH Luft - Klimatechnik 
Daimlerstraße 3, 71384 Weinstadt

Stückle gesucht – wir sind eine 
zuverlässige, ordentliche deutsche Familie und

suchen ein eingezäuntes Stückle in oder um Korb
zur Pacht (evtl. Kauf), gerne mit oder ohne Hütte. 

Wir freuen uns über jedes Angebot!
Zuschriften unter Chiffre 1701 an

Ulrich Druckerei GmbH, Siemensstr. 6, 71404 Korb

 

Endlich wieder draußen sitzen! 

(im Garten und auf der Terrasse  
  

Auf Sie warten Remstaler Viertele, ein kühles Bier,  
ofenfrischer Wengerterbraten, Wurstsalat, Kutteln,  

hausgemachte Fleischküchle, Kartoffelsalat und noch mehr. 
Am Nachmittag gibt´s Kaffee und Blechkuchen.  

 Gasthof „Zum guten Tröpfle“  Martina Ritter-Barich 
71404 Korb – Kleinheppach / Remstal 

Telefon 0 71 51 / 6 25 39  www.troepfle-korb.de 

Wir lassen uns das Kochen nicht verbieten!

Abholservice im November 
Freitag 17-19 Uhr 

Samstag 12- 14 Uhr und 17-19 Uhr 
Sonntag 11.30– 14.30 Uhr und 17-19 Uhr 

Bestellungen bis 11 Uhr Gänsebraten mind. 1 Tag vorher 
Tel. 07151– 62539   

Zwiebelrostbraten, Gänsebraten, Hirschragout und mehr.. .
Speisekarte im Internet: www.troepfle-korb.de

Gasthof „Zum guten Tröpe“   
M. Ri�er‐Barich 71404 Korb – Kleinheppach   

Infos unter www.troepe‐korb.de 

Tag und Nacht für Sie erreichbar
07151  - 6 40 40
www.hermann-partner.de

Wir begleiten Sie 
einfühlsam und kompetent – 
in der Region und darüber hinaus.

Waiblingen
Heinrich-Heine-Str. 5

Waiblingen-
Neustadt
Rothaldenweg 3

Weinstadt-
Beutelsbach
Bundschuhweg 3

Korb
Winnender Str. 38

Privat - Wohnung gesucht -
freundliches und unkompliziertes  Paar (Mitte 50):  

3 Zimmer+, 80 qm+, Balkon mit Aussicht, 
Budget +-500 T€. KorbLovers@email.de

Kosten:
20 mm x 1.63 € = 32,60 € + Mwst.

Konto Nummer Bürgerstiftung · Volksbank Stuttgart · IBAN: DE78 6009 0100 0000 0660 01 · BIC: VOBADESS
Haben Sie Fragen zu Ihrer Spende?  Tel. 2581488 (Herr Heinrich)



10%
AUF DAS 

GESAMTE 

SORTIMENT

27.04.25 | 12 – 17 UHR27.04.25 | 12 – 17 UHR

M O D E  -  L I F E  -  S T Y L E

V E R K A U F S O F F E N E R

SONNTAG

ROBL_MODEN
WWW.ROBL-MODEN.DE

Beutelsbacher Straße 2
71384 W-Endersbach

WIR 

FREUEN 

UNS AUF 

DICH!

MEETS

12.05. / 14.05. / 16.05.2025
23.06. / 25.06.2025

TANZ IN DEN MAI
30.04. + 01.05.

SÜDTIROL ZU GAST
03.05. - 05.05.

30.04. | ab 17:00 Uhr
01.05. | ab 11:00 Uhr
Lasst uns am 30.04. mit DJ und am
01.05. mit Live-Musik in den Mai
feiern, natürlich gibt es auch feine

Leckereien!

03.05. | ab 17:00 Uhr
04.05. | ab 11:00 Uhr
05.05. | ab 17:00 Uhr

Wie jedes Jahr mit echter, südtiroler
Musik vom “Holladuo”, südtiroler
Schmankerln & einem guten Glas

Zimmerle-Wein!

Beide Veranstaltungen finden an der
Obsthalle am Radweg zwischen

Groß- und Kleinheppach statt & sind
gut überdacht.

SÜDTIROL ZU GAST
03.05. - 05.05.

03.05. | ab 17:00 Uhr
04.05. | ab 11:00 Uhr
05.05. | ab 17:00 Uhr

Wie jedes Jahr mit echter, südtiroler
Musik vom “Holladuo”, südtiroler
Schmankerln & einem guten Glas

Zimmerle-Wein!

Beide Veranstaltungen finden an der
Obsthalle am Radweg zwischen

Groß- und Kleinheppach statt & sind
gut überdacht.

TANZ IN DEN MAI
3300 0044 ++ 0011 0055

Lecker. Vielfältig. 

Zuverlässig
Essen auf Räder Ihrer Malteser

0711/92582-35

Auch an Sonn- und Feiertagen!



Gültig bis Samstag, 26.04.2025 · Abgabe nur in handelsüblichen Mengen · Solange Vorrat reicht · Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 

Mo. – Fr. durchgehend 8.00 bis 20.00 Uhr, Sa. 7.30 bis 20.00 Uhr | Weinstadt-Endersbach · Strümpfelbacher Str. 11 · Tel. 0 71 51 / 20 700-0 

www.mack-remstalmarkt.de

www.mack-remstalmarkt.deLIEFERSERVICE JETZT BESTELLEN UNTER BESTELLUNG@MACK-REMSTALMARKT.DE

Rostbraten
oder Entrecôte
für Grill und Pfanne 100 g

PLASTIK-
FREI

Hähnchenbrust� let 
auch mariniert 100 g

Kaiser-
sülze
mildes 
Schweine� eisch
in Aspik, süß-sauer
eingelegt 100 g 

Paprikalyoner
mit frischem Paprika 100 g

Roter Heringssalat
mit Rote Beete 100 g

Lachsforellen� let
aus Frankreich
grätenfrei 100 g

Spargel
vom Schmidener Feld
KL. I
1 kg = 15,98 € 500 g

Strauchtomaten
aus dem Remstal
KL. I 1 kg

Emmentaler
aus der Schweiz
45 % Fett i. Tr. 100 g

Weihenstephan Rahmjoghurt 
oder Fruchtquark
verschiedene Sorten
1 kg = 3,26 € 150 g Becher

De Cecco
italienische 
Teigwaren
verschiedene
Ausformungen
1 kg = 2,98 € 500 g Packung

Edition Mack
Schlemmer-Spätzle
aus dem Remstal
1 kg = 4,98 €
 500 g Packung

Pfanner
Ice Tea
verschiedene Sorten
1 Liter = 0,50 €
 2 Liter Packung

Simmler 
Kon� türe
verschiedene 
Sorten, auch Genießerle
1 kg = 7,31 € / 16,45 €
 450 g / 200 g  Glas / Packung

Aqua Vitale Mineralwasser
verschiedene Sorten
1 Liter = 0,37 €, zzgl. 3,30 € Pfand

Kiste mit 12 Fl. à 1 Liter

Hohes C
Vitamin 
Water Antiox
Erdbeere Grapefruit 
und weitere Sorten
1 Liter = 1,72 €, zzgl. 0,25€ Pfand

0,75 Liter Flasche

Doppio Passo
Primitivo 
aus Apulien,
rot
1 Liter = 7,40 €
 0,75 Liter Flasche

Dallmayr
Ka� ee Classic
verschiedene Sorten 
gemahlen oder ganze 
Bohnen 1 kg = 11,98 €
 500 g Packung

Original Wagner Steinofen 
Pizza oder Flammkuchen
verschiedene Sorten, 1 kg = 5,96 € – 4,71 €
 300 g – 380 g Packung

Entrecôte
für Grill und Pfanne 100 g

ECO-FAIR

ECO-FAIR

Schweine� eisch

Emmentaler

NEU IM SORTIMENT

Aqua Vitale Mineralwasser

 500 g Packung

Edition Mack
Schlemmer-Spätzle
aus dem Remstal
1 kg = 4,98 €
 500 g Packung 500 g Packung

Pfanner
Ice Tea
verschiedene Sorten
1 Liter = 0,50 €
 2 Liter Packung

verschiedene Sorten

 2 Liter Packung

Genießerle

Dallmayr
Ka� ee Classic
verschiedene Sorten 
gemahlen
Bohnen
 500 g Packung

Original Wagner Steinofen 

Weihenstephan Rahmjoghurt 

Hohes C
Vitamin 
Water Antiox
Erdbeere Grapefruit 
und 
1 Liter = 1,72 €, zzgl. 0,25€ Pfand

SpargelSpargel
PLASTIK-

FREI
PLASTIK-Strauchtomaten

UNSERE AKTIONEN 
AM VERK AUFSOFFENEN SONNTAG

27.04.2025 | 12 – 17 Uhr
vor dem Remstal-
Markt Mack Wir freuen 

 uns auf Sie
!

UNSER HIGHLIGHT

Ochs am Spieß
Ochsenburger

Ochs vom Spieß 
mit Kar tof felsalat 

und Brot

ESSEN

Würstchen
vom Grill

Pommes frites

Geräucherte Forellen
aus unserem haus-

eigenem Räucherofen

AKTIONEN

Ananas-Becher
f r isch geschnit ten

Schokofrüchte
die süße Ver führung

Erdbeerschnitten
f r isch belegt

GETRÄNKE
Alkoholfreie 

Getränke
Stuggi Schorle

aus Direk t saf t von 
heimischem Streuobst

Wein, Sek t & Bier

Gin- u Cocktail-Bar

BULLENREITEN

TOMBOLA

5.55 1.29 1.00

4.44 1.69 2.49 1.89

2.29 0.49

7.99

2.49

5.99 3.29 1.49 1.79

2.99 1.49 4.44

4.49



Ihr EDEKA-Markt in Korb, Daimlerstraße 19edekapetermann

BESTELL- UND LIEFERSERVICE: Tel. 07151 939260 | E-Mail Edeka.Petermann@outlook.de | ab 50 € kostenlos

Wir bieten Ihnen
Mittagstisch ab € 10,- - Buffet - à la carte 
von Montag - Freitag 11.30 bis 14.00 Uhr

Genießen Sie unsere traditionell indischen Gerichte, Nan-Brot 
vom Lehmofen - vom original indischen Koch für Sie zubereitet!  

Wir liefern auch aus! 
130 Sitzplätze und 40 Plätze auf der Terrasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

House
„Spices of India - flavors of love“

Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 11.00 - 14.00 und 17.00 - 22.00 Uhr
Sonn-und Feiertage 12.00 - 22.00 Uhr 

71404 Korb · Dieselstraße 2 · Tel. 0 71 51 / 2 73 59 30
(vormals Schwäbischer Hof)

www.indiancurrykorb.de · E-Mail: CurryHousekorb@gmail.com 

Am Stadtgraben 20  I  71332 Waiblingen  I  Telefon 07151 - 2726633
www.bestattungen-scheufele.de

B E S T A T T U N G E N   |   V O R S O R G E

Täglich 
24h 
erreichbar

KORBER VIERTELE

Heute kaufen.
Morgen 
einziehen! 
Wohnungen in Traumlage. 
Nur wenige Einheiten verfügbar.
Jetzt anschauen und kurzfristig 
einziehen oder vermieten! 

Bauherr: WILMA Wohnen Süd BW GmbH
Beratung und Verkauf: Mergenthaler Immobilien AG

wilma.de/korb

Offene 
Besichtigung Sa. 26.4. 11–15 UhrMerlotweg 3 + 5

Korb

Wir sind für Sie da!
Tag und Nacht vor Ort
und bei Ihnen zu Hause.

0 71 51 / 96 19 59

www.bestattungen-langhammer.de

info@bestattungen-langhammer.de

Weinstadt-Endersbach     Werkstraße 7

Bestattungen
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